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§ 1 
Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsver-
trag bezeichneten

a) Maschinen;

b) maschinellen Einrichtungen;

c) sonstigen technischen Anlagen.

2. Mitversichert sind

a) Öl- oder Gasfüllungen von versicherten
Transformatoren, Kondensatoren, elek-
trischen Wandlern oder Schaltern; die Öl-
füllung von versicherten Turbinen je-
doch nur, wenn dies besonders verein-
bart ist. Nr. 6 gilt entsprechend;

b) Röhren von versicherten Sachen, z. B.
Bildröhren, Hochfrequenzleistungsröh-
ren, Röntgenröhren und Laserröhren;

c) Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), wenn sie
vom Benutzer nicht auswechselbar sind
(z.B. Festplatten jeder Art), sowie Daten
(maschinenlesbare Informationen), wenn
sie für die Grundfunktion der versicher-
ten Sache notwendig sind (System-Pro-
grammdaten aus Betriebssystemen oder
damit gleichzusetzende Daten); andere
Datenträger und Daten jedoch nur, wenn
dies besonders vereinbart ist.

3. Zusatzgeräte, Reserveteile und Fun-
damente versicherter Sachen sind nur

versichert, soweit sie im Versicherungsver-
trag besonders bezeichnet sind.

4. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist,
sind nicht versichert Ausmauerungen, Aus-
kleidungen und Beschichtungen, die wäh-
rend der Lebensdauer der versicherten
Sachen erfahrungsgemäß mehrfach aus-
gewechselt werden müssen, von Öfen,
Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanla-
gen, Dampferzeugern und Behältern.

5. Nicht versichert sind

a) Hilfs- und Betriebsstoffe, z.B. Brennstof-
fe, Chemikalien, Filtermassen und -ein-
sätze, Kontaktmassen, Katalysatoren,
Kühl-, Reinigungs- und Schmiermittel
sowie Öle (außer im Fall von Nr. 2 a);

b) Werkzeuge aller Art, z. B. Bohrer, Messer,
Sägeblätter, Zähne, Schneiden und
Schleifscheiben;

c) sonstige Teile, die während der Lebens-
dauer der versicherten Sachen erfah-
rungsgemäß mehrfach ausgewechselt
werden müssen, z. B. Roststäbe und
Brennerdüsen von Feuerungsanlagen,
Formen, Matrizen, Stempel, Muster- und
Riffelwalzen, Siebe, Schläuche, Filter-
tücher, Gummi-, Textil- und Kunststoff-
beläge sowie Kugeln, Panzerungen,
Schlaghämmer und Schlagplatten von
Zerkleinerungsmaschinen.

6. Nur gegen Schäden, die sie infolge eines
dem Grunde nach versicherten Schadens an
anderen Teilen der versicherten Sache er-
leiden, sind versichert Transportbänder,
Raupen, Kabel, Stein- und Betonkübel, Ket-
ten, Seile, Gurte, Riemen, Bürsten, Karden-
beläge und Bereifungen.

§ 2 
Versicherte Schäden und Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für
unvorhergesehen eintretende Schäden an
versicherten Sachen.

Unvorhergesehen sind Schäden, die der
Versicherungsnehmer oder seine Repräsen-
tanten weder rechtzeitig vorhergesehen
haben noch mit dem für die im Betrieb aus-
geübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen
hätten vorhersehen können, wobei nur
grobe Fahrlässigkeit schadet.

Insbesondere wird Entschädigung geleistet
für Sachschäden durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit,
Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit;

b) Konstruktions-, Material- oder Ausfüh-
rungsfehler;

c) Wassermangel in Dampferzeugern;

d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicher-
heitsreinrichtungen;

e) Zerreißen infolge Fliehkraft;

f) Überdruck (außer in den Fällen von
Nr. 4 a bis 4 c oder Unterdruck;

g) Sturm, Frost oder Eisgang.

2. Entschädigung für versicherte Daten ge-
mäß § 1 Nr. 2 c wird nur geleistet, wenn der
Verlust oder die Veränderung der Daten in-
folge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens an dem Datenträger eingetreten
ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

3. Entschädigung für elektronische Bau-
elemente (Bauteile) der versicherten Sache
wird nur geleistet, wenn eine versicherte
Gefahr nachweislich von außen auf eine
Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicher-
weise auszutauschende Einheit) oder auf
die versicherte Sache insgesamt eingewirkt
hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so
genügt die überwiegende Wahrscheinlich-
keit, dass der Schaden auf die Einwirkung
einer versicherten Gefahr von außen
zurückzuführen ist. Für Folgeschäden an
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch
Entschädigung geleistet.

4. Für die Entschädigung von Schäden
durch Brand, Explosion, Blitzschlag, Anprall
oder Absturz eines Flugkörpers gilt:

a) Der Versicherer leistet keine Entschädi-
gung für Schäden

aa) durch Brand, Explosion, Blitzschlag,
Anprall oder Absturz eines Flugkörpers,
seiner Teile oder seiner Ladung, durch
Löschen oder Niederreißen bei diesen
Ereignissen;

bb) die durch Kurzschluss, Überstrom
oder Überspannung an elektrischen Ein-
richtungen als Folge von Brand oder
Explosion entstehen.

b) Brand ist ein Feuer, das ohne einen
bestimmungsgemäßen Herd entstanden
ist oder ihn verlassen hat und das sich
aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Explosion ist eine auf dem Ausdeh-
nungsbestreben von Gasen oder Dämp-
fen beruhende, plötzlich verlaufende
Kraftäußerung. Eine Explosion eines
Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt
vor, wenn seine Wandung in einem sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein
plötzlicher Ausgleich des Druckunter-
schieds innerhalb und außerhalb des
Behälters stattfindet. Wird im Innern
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eines Behälters eine Explosion durch
chemische Umsetzung hervorgerufen,
so ist ein dadurch an dem Behälter ent-
stehender Schaden auch dann nicht zu
ersetzen, wenn seine Wandung nicht
zerrissen ist.

Blitzschlag ist der unmittelbare Über-
gang eines Blitzes auf Sachen.

c) Der Versicherer leistet jedoch Entschädi-
gung für:

aa) Brandschäden, die an versicherten
Sachen dadurch entstehen, dass sie
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur
Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken
ausgesetzt werden; als ausgesetzt gel-
ten auch versicherte Sachen, in denen
oder durch die Nutzfeuer oder Wärme
erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet
wird. Keine Entschädigung wird jedoch
geleistet für derartige Brandschäden an
Räucher-, Trocken- und sonstigen ähn-
lichen Erhitzungsanlagen sowie an
Dampferzeugungsanlagen, Wärmetau-
schern, Luftvorwärmern, Rekuperato-
ren, Rauchgasleitungen, Filter-, REA-,
DENOX- und vergleichbaren technischen
Anlagen;

bb) Sengschäden an versicherten
Sachen;

cc) Explosionsschäden, die in versicher-
ten Verbrennungskraftmaschinen durch
die im Verbrennungsraum auftretenden
Explosionen, sowie Schäden, die an
Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden
Gasdruck entstehen;

dd) Kurzschluss-, Überstrom- und Über-
spannungsschäden, die an elektrischen
Einrichtungen versicherter Sachen mit
oder ohne Feuererscheinung durch die
unmittelbare Wirkung des elektrischen
Stromes entstehen;

ee) Blitzschäden an elektrischen Einrich-
tungen versicherter Sachen, es sei denn,
dass der Blitz unmittelbar auf diese
Sachen übergegangen ist. Für Schäden
durch Brand oder Explosion, die durch
diese Blitzschäden verursacht werden,
wird jedoch keine Entschädigung ge-
leistet.

Die Einschlüsse gemäß aa bis dd gelten
nicht, wenn Schäden dadurch verursacht
wurden, dass sich zunächst an der versi-
cherten Sache oder an anderen Sachen eine
ausgeschlossene Gefahr gemäß a verwirk-
licht hat. Die Einschlüsse gelten ferner nicht
für Folgeschäden an der versicherten Sache
oder an anderen versicherten Sachen durch
eine Gefahr gemäß a.

5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen keine Entschädigung
für Schäden

a) durch Kriegsereignisse jeder Art oder
innere Unruhen;

b) durch Kernenergie*);

c) die während der Dauer von Erdbeben,
Überschwemmungen stehender oder
fließender Gewässer sowie von Hochwas-
ser als deren Folge entstehen;

d) durch Mängel, die bei Abschluss der Ver-
sicherung bereits vorhanden waren und
dem Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten bekannt sein mussten;

e) durch

aa) betriebsbedingte normale Abnut-
zung;

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnut-
zung;

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

dd) übermäßigen Ansatz von Kessel-
stein, Schlamm oder sonstigen Ablage-
rungen.

Diese Ausschlüsse gelten nicht für be-
nachbarte Maschinenteile, die infolge
eines solchen Schadens beschädigt wer-
den und nicht auch ihrerseits aus Grün-
den gemäß aa bis dd bereits erneuer-
ungsbedürftig waren; die Ausschlüsse ge-
mäß bb bis dd gelten ferner nicht in den
Fällen von Nr. 1 a bis d; ob ein Konstruk-
tionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand
der Technik zur Zeit der Konstruktion
beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder
Ausführungsfehlern nach dem Stand der
Technik zur Zeit der Herstellung;

f) durch Einsatz einer Sache, deren Repara-
turbedürftigkeit dem Versicherungsneh-
mer oder seinen Repräsentanten
bekannt sein musste; der Versicherer
leistet jedoch Entschädigung, wenn der
Schaden nicht durch die Reparaturbe-
dürftigkeit verursacht wurde oder wenn
die Sache zur Zeit des Schadens mit
Zustimmung des Versicherers wenigs-
tens behelfsmäßig repariert war;

g) durch Diebstahl; der Versicherer leistet
jedoch Entschädigung für Schäden an
nicht gestohlenen Sachen, wenn sie als
Folge des Diebstahls eintreten;

h) soweit für sie ein Dritter als Lieferant
(Hersteller oder Händler), Werkunterneh-
mer oder aus Reparaturauftrag einzu-
treten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintritts-
pflicht, so leistet der Versicherer zu-
nächst Entschädigung. Ergibt sich nach
Zahlung der Entschädigung, dass ein
Dritter für den Schaden eintreten muss
und bestreitet der Dritte dies, so behält
der Versicherungsnehmer zunächst die
bereits gezahlte Entschädigung.

§ 67 VVG gilt für diese Fälle nicht. Der
Versicherungsnehmer hat seinen An-
spruch auf Kosten und nach den Wei-
sungen des Versicherers außergericht-
lich und erforderlichenfalls gerichtlich
geltend zu machen.

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen,
wenn der Versicherungsnehmer einer
Weisung des Versicherers nicht folgt
oder soweit der Dritte dem Versiche-
rungsnehmer Schadenersatz leistet.

6. Ist der Beweis für das Vorliegen einer der
Ursachen gemäß Nr. 5 a bis 5 c nicht zu
erbringen, so genügt die überwiegende
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf
eine dieser Ursachen zurückzuführen ist.

§ 3 
Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb
des Versicherungsortes. Versicherungsort
sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten Betriebsgrundstücke.

§ 4 
Versicherungssumme; 
Versicherungswert

1. Die im Versicherungsvertrag für jede ver-
sicherte Sache genannte Versicherungs-
summe soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

a) Versicherungswert ist der jeweils gültige
Listenpreis der versicherten Sache im
Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der
Bezugskosten (z. B. Kosten für Verpa-
ckung, Fracht, Zölle, Montage).

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr
in Preislisten geführt, so ist der letzte
Listenpreis der Sache im Neuzustand
zuzüglich der Bezugskosten maßge-
bend; dieser Betrag ist entsprechend
der Preisentwicklung für vergleichbare
Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

c) Hatte die versicherte Sache keinen
Listenpreis, so tritt an dessen Stelle der
Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neu-
zustand zuzüglich der Bezugskosten;
dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung für vergleichbare Sachen zu
vermindern oder zu erhöhen.

* Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 
und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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d) Kann weder ein Listenpreis noch ein
Kauf- oder Lieferpreis ermittelt werden,
so ist die Summe der Kosten maßge-
bend, die jeweils notwendig wären, um
die Sache in der vorliegenden Konstruk-
tion und Abmessung herzustellen.

e) Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben
für den Versicherungswert unberück-
sichtigt.

f) Ist der Versicherungsnehmer zum Vor-
steuerabzug nicht berechtigt, so ist die
Umsatzsteuer einzubeziehen.

2. Der Versicherungsnehmer soll die Versi-
cherungssumme für die versicherte Sache
während der Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versiche-
rungswert gemäß Nr. 1 anpassen; ferner,
wenn während der Dauer des Versiche-
rungsverhältnisses werterhöhende Ände-
rungen vorgenommen werden. Ist die Ver-
sicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert, so gilt bei Eintritt des
Versicherungsfalles § 9 Nr. 4 (Unterver-
sicherung).

3. Übersteigt die Versicherungssumme den
Wert der versicherten Sache erheblich, so
kann sowohl der Versicherungsnehmer als
auch der Versicherer nach Maßgabe des
§ 51 VVG die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und der Beiträge verlangen.

Im Falle einer Doppelversicherung gelten
§§ 59 und 60 VVG.

4. Auf Erstes Risiko können durch beson-
dere Vereinbarung versichert werden

a) Aufräumungs- und Entsorgungskosten
(§ 10 Nr. 3 und 8), soweit diese Kosten
nicht Wiederherstellungskosten sind ge-
mäß § 10 Nr. 2 f;

b) Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten für Erdreich (§ 10 Nr. 3 und 8);

c) Bewegungs- und Schutzkosten (§ 10
Nr. 3 und 8);

d) Luftfrachtkosten (§ 10 Nr. 3).

§ 5 
Gefahrumstände bei Vertrags-
abschluss und Gefahrerhöhung

1. Bei Abschluss des Vertrages hat der Ver-
sicherungsnehmer alle ihm bekannten
Umstände, die für die Übernahme der
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
anzuzeigen.

Bei schuldhafter Verletzung dieser Oblie-
genheit kann der Versicherer nach Maßgabe
der §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag zurück-

treten und leistungsfrei sein oder den
Versicherungsvertrag nach § 22 VVG an-
fechten.

2. Nach Antragstellung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne Einwilligung des Versi-
cherers keine Gefahrerhöhung vornehmen
oder gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahr-
erhöhung, die ihm bekannt wird, dem Ver-
sicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar
auch dann, wenn sie ohne seinen Willen
eintritt.

Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 30 VVG.
Danach kann der Versicherer zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

§ 6 
Beitrag; Beginn und Ende 
der Haftung

1. Der Versicherungsnehmer hat den ersten
Beitrag bei Aushändigung des Versiche-
rungsscheines oder im Fall des Vertragsab-
schlusses gemäß §§ 5 oder 5 a VVG nach
Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen, Fol-
gebeiträge am Ersten des Monats, in dem
ein neues Versicherungsjahr beginnt. Die
Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des
ersten Beitrages oder der ersten Rate des
ersten Beitrages ergeben sich aus § 38 VVG
in Verbindung mit Nr. 3; im Übrigen gilt
§ 39 VVG. Der Versicherer ist bei Verzug
berechtigt, Ersatz des Verzugsschadens
nach § 286 BGB sowie Verzugszinsen nach
§ 288 BGB oder § 352 HGB zu fordern. Rück-
ständige Folgebeiträge dürfen nur inner-
halb eines Jahres seit Ablauf der nach
§ 39 VVG für sie gesetzten Zahlungsfrist
eingezogen werden.

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die
ausstehenden Raten bis zu den vereinbar-
ten Zahlungsterminen als gestundet. Die
gestundeten Raten des laufenden Versiche-
rungsjahres werden sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz
oder teilweise in Verzug gerät oder soweit
eine Entschädigung fällig wird.

3. Die Haftung des Versicherers beginnt mit
dem vereinbarten Zeitpunkt, frühestens
jedoch mit Betriebsfertigkeit der Sache,
und zwar auch dann, wenn zur Beitrags-
zahlung erst später aufgefordert, der Bei-
trag aber unverzüglich gezahlt wird. Soll die
Haftung des Versicherers vor Betriebsfer-
tigkeit der Sache beginnen, bedarf es einer
besonderen Vereinbarung. Ist dem Versi-
cherungsnehmer bei Antragstellung
bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits
eingetreten ist, so entfällt hierfür die Haf-
tung.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie

nach beendeter Erprobung und, soweit
vorgesehen, nach beendetem Probebetrieb
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist
oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unter-
bricht den Versicherungsschutz nicht. Dies
gilt auch während einer De- oder Remon-
tage sowie während eines Transportes der
Sache innerhalb des Versicherungsortes.

4. Die Haftung des Versicherers endet mit
dem vereinbarten Zeitpunkt. Versiche-
rungsverträge von mindestens einjähriger
Dauer verlängern sich jedoch von Jahr zu
Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate
vor Ablauf schriftlich gekündigt werden. Ein
Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer
von mehr als fünf Jahren eingegangen wor-
den ist, kann zum Ende des fünften oder
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten gekün-
digt werden.

5. Endet das Versicherungsverhältnis vor
Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach
Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es
von Anfang an nichtig, so gebührt dem Ver-
sicherer Beitrag oder Geschäftsgebühr nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
(z. B. §§ 40, 68 VVG).

Kündigt nach Eintritt eines Versicherungs-
falles (§ 15 Nr. 2) der Versicherungsnehmer,
so gebührt dem Versicherer der Beitrag für
das laufende Versicherungsjahr. Kündigt der
Versicherer, so hat er den Beitrag für das
laufende Versicherungsjahr nach dem Ver-
hältnis der noch nicht abgelaufenen zu der
gesamten Zeit des Versicherungsjahres
zurückzuzahlen.

§ 7 
Versicherte Interessen; 
Versicherung für fremde Rechnung

1. Versichert ist das Interesse des Versiche-
rungsnehmers.

2. Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigen-
tümer, so ist auch das Interesse des Eigen-
tümers versichert. § 2 Nr. 5 h bleibt un-
berührt.

Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch
dann, wenn der Versicherungsnehmer das
Eigentum nach Abschluss der Versicherung
überträgt. Im Übrigen gelten jedoch
§§ 69 ff. VVG, wenn der Versicherungsneh-
mer eine versicherte Sache veräußert.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache
unter Eigentumsvorbehalt verkauft, so ist
auch das Interesse des Käufers versichert.
Der Versicherer leistet jedoch keine Ent-
schädigung für Schäden, für die der Versi-
cherungsnehmer als Lieferant (Hersteller
oder Händler) gegenüber dem Käufer ein-
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zutreten hat oder ohne auf den Einzelfall
bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache
einem Dritten als Mieter, Pächter, Entleiher
oder Verwahrer übergeben, so ist auch das
Interesse dieses Dritten versichert.

5. Hat der Versicherungsnehmer die versi-
cherte Sache, die er in seinem Betrieb ver-
wendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), selbst
hergestellt, so leistet der Versicherer keine
Entschädigung für Schäden, für die bei
Fremdbezug üblicherweise der Lieferant
(Hersteller oder Händler) einzutreten hätte.

6. Soweit nach Nr. 2 bis 4 Versicherung für
fremde Rechnung besteht, kann der Versi-
cherungsnehmer, auch wenn er nicht im
Besitz des Versicherungsscheins ist, über
die Rechte des Versicherten ohne dessen
Zustimmung im eigenen Namen verfügen,
insbesondere die Zahlung der Entschädi-
gung verlangen und die Rechte des Versi-
cherten übertragen. Der Versicherer kann
jedoch vor Zahlung der Entschädigung den
Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat.

Der Versicherte kann über seine Rechte
nicht verfügen, selbst wenn er im Besitz
des Versicherungsscheines ist. Er kann die
Zahlung der Entschädigung nur mit Zu-
stimmung des Versicherungsnehmers ver-
langen.

Soweit nach den Versicherungsbedingun-
gen Kenntnis oder Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung
ist, kommt auch Kenntnis oder Verhalten
des Versicherten in Betracht. Im Übrigen
gilt § 79 VVG.

§ 8 
Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle
der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Sache eine andere, jedoch technisch ver-
gleichbare Sache, so besteht nach entspre-
chender Anzeige des Versicherungsneh-
mers hierfür vorläufige Deckung bis zum
Abschluss des neuen Versicherungsvertra-
ges bzw. bis zur Beendigung der Vertrags-
verhandlungen, längstens jedoch für die
Dauer von drei Monaten. Die vorläufige
Deckung entfällt rückwirkend ab Beginn,
wenn der Beitrag nach Aufforderung nicht
in der vom Versicherer festgesetzten Frist
gezahlt wird.

§ 9 
Umfang der Entschädigung; 
Unterversicherung

1. Die Entschädigung wird für Teilschäden
nach Maßgabe des § 10 Nr. 1, 2, 4 bis 7 und

9, für einen Totalschaden nach Maßgabe
des § 10 Nr. 8 Abs. 1 und 9 geleistet.

2. Ein Teilschaden liegt vor, wenn die
Wiederherstellungskosten (§ 10 Nr. 2) zu-
züglich des Wertes des Altmaterials nicht
höher sind als der Zeitwert der versicherten
Sache unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles. Sind die Wiederherstellungs-
kosten höher, so liegt ein Totalschaden vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Versiche-
rungswert (§ 4 Nr. 1) der versicherten
Sache, durch einen Abzug entsprechend
ihrem insbesondere durch den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand.

3. Sachen, die in verschiedenen Positionen
versichert sind, gelten auch dann nicht als
einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich
zusammengehören.

4. Ist bei Eintritt des Versicherungsfalles die
Versicherungssumme für die versicherte
Sache niedriger als der für diesen Zeitpunkt
zu ermittelnde Versicherungswert (Unter-
versicherung), so wird nur der Teil des ge-
mäß § 10 ermittelten Betrages ersetzt, der
sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die
Versicherungssumme zu dem Versiche-
rungswert.

5. Der Versicherer leistet keine Entschädi-
gung für Vermögensschäden, insbeson-
dere nicht für Vertragsstrafen, Schaden-
ersatzleistungen an Dritte, Kosten für
Ersatzgeräte und Nutzungsausfall.

§ 10 
Entschädigungsberechnung

1. Im Fall eines Teilschadens sind für die Ent-
schädigung die Wiederherstellungskosten
abzüglich des Wertes des Altmaterials maß-
gebend.

2. Wiederherstellungskosten sind die Kos-
ten, die zur Wiederherstellung des früheren
betriebsfertigen Zustandes notwendig sind,
nämlich

a) die Kosten für Ersatzteile und Reparatur-
stoffe, für Teile gemäß § 1 Nr. 5 a bis c
jedoch unter Abzug einer Wertverbesse-
rung und nur, wenn diese zur Wieder-
herstellung der Sache beschädigt oder
zerstört und deshalb erneuert werden
müssen;

b) die Lohnkosten und lohnabhängigen
Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile
und Zulagen, ferner Mehrkosten durch
tarifliche Zuschläge für Überstunden
sowie für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeiten;

c) die De- und Remontagekosten;

d) die Transportkosten einschließlich et-
waiger notwendiger Mehrkosten für
Expressfrachten;

e) die notwendigen Kosten für die Wieder-
beschaffung von Daten gemäß § 1 Nr. 2 c;

f) die Kosten für das Aufräumen und nöti-
genfalls für das Dekontaminieren der
versicherten Sache oder deren Teile so-
wie Kosten für das Vernichten von Teilen
der Sache, ferner Kosten für den Ab-
transport von Teilen in die nächstgelege-
ne geeignete Deponie und Kosten für
das Ablagern, jedoch nicht Kosten auf-
grund der Einliefererhaftung;

g) die sonstigen für die Wiederherstellung
notwendigen Kosten, jedoch nicht
Kosten gemäß Nr. 3 und 4.

3. Soweit gemäß § 4 Nr. 4 a bis d Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko für Aufräu-
mungs- und Entsorgungskosten, Dekonta-
minations- und Entsorgungskosten für
Erdreich, Bewegungs- und Schutzkosten
sowie Luftfrachtkosten vereinbart sind, lei-
stet der Versicherer Entschädigung auch
über den Betrag gemäß Nr. 2 hinaus.

4. Wiederherstellungskosten sind nicht

a) Kosten einer Überholung oder sonstiger
Maßnahmen, die auch unabhängig von
dem Versicherungsfall notwendig gewe-
sen wären;

b) Mehrkosten durch Änderungen oder
Verbesserungen, die über die Wieder-
herstellung hinausgehen;

c) Kosten einer Wiederherstellung in eige-
ner Regie, soweit die Kosten nicht auch
durch Arbeiten in fremder Regie ent-
standen wären;

d) entgangener Gewinn infolge von Arbei-
ten in eigener Regie;

e) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder
vorläufige Wiederherstellung;

f) Kosten für Arbeiten, die zwar für die
Wiederherstellung erforderlich sind,
aber nicht an der versicherten Sache
selbst ausgeführt werden.

5. Bei Schäden an Teilen gemäß § 1 Nr. 6
sowie an Verbrennungsmotoren, Akkumu-
latorenbatterien und Röhren wird von den
Wiederherstellungskosten ein Abzug vor-
genommen.

Die Höhe des Abzugs wird nach dem Wert
dieser Teile unmittelbar vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles berechnet. Bei Schäden
an Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, eintei-
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Allgemeine Maschinen-Versicherungsbedingungen (AMB 91)

ligen Kolben, Kolbenböden und Kolben-
ringen von Kolbenmaschinen beträgt der
Abzug 10 Prozent pro Jahr, höchstens
jedoch 50 Prozent, bei Transportbändern
10 Prozent pro Jahr, vom 6. Jahr an jedoch
nur noch 5 Prozent pro Jahr.

6. Werden beschädigte Teile erneuert, ob-
gleich eine Reparatur ohne Gefährdung der
Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt
der Versicherer die Kosten, die für eine Re-
paratur der beschädigten Teile notwendig
gewesen wären, jedoch nicht mehr als die
für die Erneuerung aufgewendeten Kosten.

7. Wird eine Kostruktionseinheit, z. B. ein
Motor, ein Getriebe oder ein Baustein, aus-
gewechselt, obgleich sie neben beschädig-
ten Teilen mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit auch unbeschädigte umfasst, so
wird die Entschädigung hierfür angemes-
sen gekürzt. Dies gilt jedoch nicht, wenn die
Kosten, die für eine Reparatur der beschä-
digten Teile notwendig gewesen wären, die
Kosten für die Auswechselung der Kons-
truktionseinheit übersteigen würden.

8. Im Falle eines Totalschadens ist für die
Entschädigung die Höhe des Zeitwerts
(§ 9 Nr. 2 Abs. 2) abzüglich des Wertes der
Reste maßgebend.

Soweit gemäß § 4 Nr. 4 a bis c Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko für Aufräu-
mungs- und Entsorgungskosten sowie
Dekontaminations- und Entsorgungskosten
für Erdreich sowie Bewegungs- und Schutz-
kosten vereinbart sind, leistet der Versiche-
rer Entschädigung auch über den Betrag
gemäß Absatz 1 hinaus.

9. Der nach Nr. 1, 2 und 4 bis 8 Abs. 1
ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

Entstehen mehrere Schäden, so wird der
Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an
derselben Sache und besteht außerdem ein
Ursachenzusammenhang zwischen diesen
Schäden, so wird der Selbstbehalt nur ein-
mal abgezogen.

§ 11 
Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers im Versicherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt
eines Versicherungsfalles

a) den Schaden dem Versicherer unverzüg-
lich schriftlich, darüber hinaus nach
Möglichkeit auch fernmündlich oder
fernschriftlich anzuzeigen;

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwen-
den oder zu mindern und dabei die Wei-

sungen des Versicherers zu befolgen; er
hat, soweit die Umstände es gestatten,
solche Weisungen einzuholen;

c) dem Versicherer auf dessen Verlangen
im Rahmen des Zumutbaren jede Unter-
suchung der Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang seiner
Entschädigungspflicht zu gestatten,
jede hierzu dienliche Auskunft – auf Ver-
langen schriftlich – zu erteilen und die
erforderlichen Belege beizubringen;

d) das Schadenbild bis zu einer Besichti-
gung durch den Versicherer unverän-
dert zu lassen, es sei denn,

aa) die Aufrechterhaltung des Betriebes
oder Sicherheitsgründe erfordern einen
Eingriff oder

bb) die Eingriffe mindern voraussichtlich
den Schaden oder

cc) der Versicherer hat zugestimmt oder

dd) die Besichtigung hat nicht unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von
drei Arbeitstagen seit Eingang der ersten
Schadenanzeige, stattgefunden.

Der Versicherungsnehmer hat jedoch die
beschädigten Teile bis zu einer Besichtigung
durch den Versicherer aufzubewahren,
wenn er aus Gründen gemäß aa bis dd das
Schadenbild nicht unverändert lässt.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine
der vorstehenden Obliegenheiten, so ist
der Versicherer nach Maßgabe der §§ 6 und
62 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch
leistungsfrei. Dies gilt nicht, wenn nur die
fernmündliche oder fernschriftliche Anzei-
ge gemäß Nr. 1 a unterbleibt.

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsver-
letzung Einfluss weder auf die Feststellung
des Versicherungsfalles noch auf die Fest-
stellung oder den Umfang der Entschädi-
gung, so entfällt die Leistungsfreiheit
gemäß Nr. 2, wenn die Verletzung nicht
geeignet war, die Interessen des Versiche-
rers ernsthaft zu beeinträchtigen, und
wenn außerdem den Versicherungsnehmer
kein erhebliches Verschulden trifft.

§ 12 
Besondere Verwirkungsgründe

1. Versucht der Versicherungsnehmer, den
Versicherer arglistig über Tatsachen zu täu-
schen, die für den Grund oder für die Höhe
der Entschädigung von Bedeutung sind, so
ist der Versicherer von der Entschädigungs-
pflicht frei.

Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch
rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges
oder Betrugsversuchs festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen von Abs. 1 als
bewiesen.

2. Wird der Anspruch auf die Entschädigung
nicht innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten gerichtlich geltend gemacht, nachdem
ihn der Versicherer unter Angabe der mit
dem Ablauf der Frist verbundenen Rechts-
folgen schriftlich abgelehnt hat, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht
frei.

Durch ein Sachverständigenverfahren (§ 13)
wird der Ablauf der Frist für dessen Dauer
gehemmt.

3. Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG
bleibt unberührt.

§ 13 
Sachverständigenverfahren

1. Versicherungsnehmer und Versicherer
können nach Eintritt des Versicherungs-
falles vereinbaren, dass die Höhe des Scha-
dens durch Sachverständige festgestellt
wird. Das Sachverständigenverfahren kann
durch Vereinbarung auf sonstige tatsäch-
liche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruchs sowie die Höhe der Ent-
schädigung ausgedehnt werden.

Der Versicherungsnehmer kann ein Sach-
verständigenverfahren auch durch einseiti-
ge Erklärung gegenüber dem Versicherer
verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen
Sachverständigen und kann dann die
andere unter Angabe des von ihr
benannten Sachverständigen schriftlich
auffordern, den zweiten Sachverständi-
gen zu benennen. Wird der zweite Sach-
verständige nicht binnen zwei Wochen
nach Empfang der Aufforderung be-
nannt, so kann ihn die auffordernde Par-
tei durch das für den Schadenort
zuständige Amtsgericht ernennen las-
sen. In der Aufforderung ist auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen
schriftlich vor Beginn des Feststellungs-
verfahrens einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Einigen sie sich nicht,
so wird der Obmann auf Antrag einer
Partei durch das für den Schadenort
zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige
keine Personen benennen, die Mitbe-
werber des Versicherungsnehmers sind
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oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung stehen, ferner keine Personen,
die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt sind oder mit ihnen
in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

Dies gilt entsprechend für die Benen-
nung eines Obmanns durch die Sachver-
ständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen
müssen enthalten

a) den Umfang der Beschädigungen und
Zerstörungen;

b) die Wiederherstellungskosten (§ 10 Nr. 2);

c) den Zeitwert (§ 9 Nr. 2 Abs. 2);

d) den Wert von Altmaterial (§ 10 Nr. 1)
oder Resten (§ 10 Nr. 8);

e) Kosten und Mehrkosten (§ 10 Nr. 4,
6 und 7);

f) entstandene Kosten, die gemäß § 4 Nr. 4
versichert sind.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden
Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen.
Weichen diese Feststellungen voneinander
ab, so übergibt der Versicherer sie unver-
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte inner-
halb der durch die Feststellungen der Sach-
verständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden
Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sach-
verständigen. Die Kosten des Obmanns
tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen
oder des Obmanns sind verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar
von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen
Feststellungen berechnet der Versicherer
gemäß den §§ 9 und 10 die Entschädigung.

7. Durch das Sachverständigenverfahren
werden die Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers gemäß § 11 Nr. 1 nicht
berührt.

§ 14 
Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers
dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, so hat die Auszahlung der Entschädi-
gung binnen zwei Wochen zu erfolgen.
Jedoch kann einen Monat nach Anzeige des
Schadens als Abschlagszahlung der Betrag

beansprucht werden, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist ab Fälligkeit mit
1 Prozent unter dem Basiszinssatz im Sinne
§ 1 Abs. 1 Diskontsatz-Überleitungsgesetz
zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 Pro-
zent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr,
soweit nicht aus anderen Gründen ein
höherer Zins zu entrichten ist.

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 ist
gehemmt, solange infolge Verschuldens
des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt
werden kann.

4. Der Versicherer kann die Zahlung auf-
schieben,

a) solange Zweifel an der Empfangsberech-
tigung des Versicherungsnehmers be-
stehen;

b) wenn gegen den Versicherungsnehmer
oder einen seiner Repräsentanten aus
Anlass des Versicherungsfalles ein be-
hördliches oder strafgerichtliches Ver-
fahren aus Gründen eingeleitet worden
ist, die auch für den Entschädigungs-
anspruch rechtserheblich sind, bis zum
rechtskräftigen Abschluss dieses Ver-
fahrens.

5. Der Entschädigungsanspruch kann vor
Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versiche-
rers abgetreten werden. Die Zustimmung
muss erteilt werden, wenn der Versiche-
rungsnehmer sie aus wichtigem Grund ver-
langt.

§ 15 
Rechtsverhältnis nach dem 
Versicherungsfall

1. Die Versicherungssummen vermindern
sich nicht dadurch, dass eine Entschädi-
gung geleistet wird.

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfal-
les kann der Versicherer oder der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag
kündigen.
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie
muss spätestens einen Monat nach Auszah-
lung der Entschädigung zugehen. Der Zah-
lung steht es gleich, wenn die Entschädi-
gung aus Gründen abgelehnt wird, die den
Eintritt des Versicherungsfalles unberührt
lassen.

Die Kündigung wird einen Monat nach
ihrem Zugang wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass seine Kündi-
gung sofort oder zu einem anderen Zeit-
punkt wirksam wird, jedoch spätestens zum
Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

§ 16 
Schriftliche Form; Zurückweisung
von Kündigungen

1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der
Schriftform.

2. Ist eine Kündigung des Versicherungs-
nehmers unwirksam, ohne dass dies auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht,
so wird die Kündigung wirksam, falls der
Versicherer sie nicht unverzüglich zurück-
weist.

§ 17 
Agentenvollmacht

Ein Agent des Versicherers ist nur dann
bevollmächtigt, Anzeigen und Erklärungen
des Versicherungsnehmers entgegenzu-
nehmen, wenn er den Versicherungsver-
trag vermittelt hat oder laufend betreut.

§ 18 
Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhält-
nis gelten die inländischen Gerichtsstände
gemäß §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 48 VVG.

§ 19 
Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedin-
gungen Abweichendes bestimmt ist, gelten
die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt ins-
besondere für die im Anhang aufgeführten
Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe
der Versicherungsbedingungen Inhalt des
Versicherungsvertrages sind.
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Klauseln zu den AMB 91

Nr. 001 Revision von Dampfturbinen-
anlagen

Nr. 002 Revision von Wasserturbinen-
anlagen

Nr. 003 Revision von Gasturbinenanlagen,
Entschädigung für Bauteile mit 
begrenzter Lebensdauer

Nr. 004 Revision von Elektromotoren mit
Leistungen von mehr als 750 kW
bzw. Drehmotoren von mehr als
10 MNm

Nr. 005 Revision von Pressen der Span-
platten- und Holzindustrie,
Schmiede- und Strangpressen 
sowie Stein- und Ziegelpressen

Nr. 006 Bestimmungswidriges Aus-
brechen von Schmelzmassen

Nr. 007 Angleichung der Beiträge und
Versicherungssummen

Nr. 008 Stillstandsnachlässe
Nr. 009 Sachverständigenverfahren bei

Zusammentreffen von Maschinen-
und Feuerversicherung

Nr. 010 Daten
Nr. 011 Röhren
Nr. 012 Führung
Nr. 013 Prozessführung bei

Mitversicherung
Nr. 014 Makler
Nr. 015 Aufräumungs- und Entsorgungs-

kosten
Nr. 016 Dekontaminations- und Entsor-

gungskosten für Erdreich
Nr. 017 Bewegungs- und Schutzkosten
Nr. 018 Luftfrachtkosten
Nr. 019 Versicherung von Sachen auf

Schwimmkörpern
Nr. 020 Betriebseinflüsse
Nr. 021 Versicherungsverträge mit 

Herstellern und Lieferanten
Nr. 022 Mehrjährigkeitsnachlass
Nr. 023 Anlagen ausländischen Fabrikates

Klausel 001
Revision von Dampfturbinenanlagen

1. Im Interesse der Schadenverhütung hat
der Versicherungsnehmer regelmäßig Re-
visionen durchzuführen. Die Revisionen
des gesamten Turbosatzes (Turbine und
Generator) oder seiner einzelnen Teile
sollen aufgrund der Betriebserfahrungen
des Betreibers, der vom Hersteller emp-
fohlenen Revisionsintervalle und maximal
zulässigen Betriebszeiten sowie übertrag-
barer Schadenerfahrungen des Versiche-
rers eingeplant und auf Kosten des Versi-
cherungsnehmers durchgeführt werden.
Auf große Revisionen des gesamten Tur-
bosatzes in festen zeitlichen Abständen
kann im Sinne der oben genannten Emp-
fehlungen verzichtet werden.

2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle
sind mit dem Versicherer zu vereinbaren.
Sofern der Versicherer und der Versiche-

rungsnehmer keine abweichenden Revi-
sionsintervalle vereinbart haben, hat der
Versicherungsnehmer Revisionen des
Turbosatzes oder seiner Teile entspre-
chend ihrer Bauart, der Konstruktion und
der Überwachungs- und Diagnoseeinrich-
tungen in folgenden Zeiträumen durch-
zuführen:

a) 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Be-
triebsstunden, je nachdem, was zuerst
eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer
Instrumentierung keine ausreichende
Überwachung des Betriebszustandes
ermöglichen;

b) 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Be-
triebsstunden, je nachdem, was zuerst
eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer
Instrumentierung nur eine beschränk-
te Überwachung des Betriebszustan-
des ermöglichen;

c) 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Be-
triebsstunden, je nachdem, was zuerst
eintritt, bei Anlagen, die nach dem
Stand der technischen Entwicklung
nach den für die Betriebsüberwachung
wesentlichen Überwachungseinrich-
tungen ausgerüstet sind und entspre-
chend betrieben werden.

Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbe-
triebnahme bzw. ab der Garantierevision
des Turbosatzes oder jeweils ab der letz-
ten Revision des betreffenden Teiles.
Jeder Start wird als Mittelwert Kalt-
start/Warmstart, jedoch mit mindestens
20 äquivalenten Betriebsstunden je Start
angerechnet, es sei denn, dass höhere
Werte bekannt sind. Niedrigere Werte hat
der Versicherungsnehmer nachzuweisen.

3. Treten vor Überschreitung der verein-
barten oder gemäß Nr. 2 a bis c geltenden
Zeiträume bzw. Betriebsstunden ersatz-
pflichtige Schäden ein und führt der
Versicherungsnehmer in zeitlichem Zu-
sammenhang mit der Wiederherstellung
die Revision durch, leistet der Versicherer
anteilig Entschädigung für Auf- und
Zudeckkosten, und zwar im Verhältnis der
nicht gefahrenen äquivalenten Betriebs-
stunden zu den gesamten äquivalenten
Betriebsstunden, höchstens jedoch im
Verhältnis des noch unverbrauchten Zeit-
raums des Revisionsintervalls zum Ge-
samtzeitraum. Sonstige überlicherweise
bei einer Revision anfallenden Arbeiten
sind Revisonsaufwand und gem. § 10
Nr. 4 a AMB 91 vom Versicherungsnehmer
zu tragen.

Treten nach Überschreiten der maßgeb-
lichen Zeiträume bzw. Betriebsstunden
ersatzpflichtige Schäden ein, leistet der
Versicherer nur Entschädigung für den

Schadenmehraufwand, d. h., die Auf- und
Zudeckkosten sowie sonstige üblicher-
weise bei einer Revision anfallenden
Arbeiten sind Revisionsaufwand und gem.
§ 10 Nr. 4 a AMB 91 vom Versicherungs-
nehmer zu tragen.

4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer
so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er
auf seine Kosten an der Revision teilneh-
men kann.

5. Der Versicherungsnehmer hat dem
Versicherer unverzüglich wesentliche Ver-
änderungen im Betriebsverhalten des
Turbosatzes mitzuteilen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit, so ist der Versicherer nach
Maßgabe des § 6 Abs. 1 und 2 VVG zur
Kündigung berechtigt oder auch lei-
stungsfrei. Eine Kündigung des Versiche-
rers wird einen Monat nach Zugang wirk-
sam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.
Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhö-
hung, so gelten die §§ 23 bis 30 VVG.
Danach kann der Versicherer zur Kün-
digung berechtigt oder auch leistungs-
frei sein.

Klausel 002
Revision von Wasserturbinenanlagen

1. Im Interesse der Schadenverhütung hat
der Versicherungsnehmer regelmäßig
Revisionen durchzuführen. Die Revisio-
nen des gesamten Turbosatzes (Turbine
und Generator) oder seiner einzelnen
Teile (Teilrevision) sollen aufgrund der
Betriebserfahrungen des Betreibers, der
vom Hersteller oder von Fachverbänden
empfohlenen Revisionsperioden sowie
übertragbarer Schadenerfahrungen des
Versicherers eingeplant und auf Kosten
des Versicherungsnehmers durchgeführt
werden.

2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle
sind mit dem Versicherer zu vereinbaren.
Sofern der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer keine abweichenden Revi-
sionsintervalle vereinbart haben, hat der
Versicherungsnehmer Revisionen des
Turbosatzes oder seiner Teile entspre-
chend ihrer Bauart, der Konstruktion und
der Überwachungs- und Diagnoseeinrich-
tungen in folgenden Zeiträumen durch-
zuführen:

a) 4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer
Instrumentierung keine ausreichende
Überwachung des Betriebszustandes
ermöglichen;

b) 5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer
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Instrumentierung nur eine beschränk-
te Überwachung des Betriebszustan-
des ermöglichen;

c) 6 Jahre bei Anlagen, die nach dem
Stand der technischen Entwicklung
mit den für die Betriebsüberwachung
wesentlichen Überwachungseinrich-
tungen ausgerüstet sind und entspre-
chend betrieben werden.

Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbe-
triebnahme bzw. der Garantierevision des
ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der
letzten Revision des betreffenden Teiles.

3. Werden die Turbosätze ohne Revision
über die in Nr. 2 angegebenen Zeiträume
hinaus weiterbetrieben und treten dann
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur
der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h.,
die Kosten für De- und Remontagen
sowie für sonstige üblicherweise bei einer
Revision anfallenden Arbeiten sind Re-
visionsaufwand und gemäß § 10 Nr. 4 a
AMB 91 vom Versicherungsnehmer zu
tragen.

4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer
so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er
auf seine Kosten an der Revision teilneh-
men kann.

5. Der Versicherungsnehmer hat dem
Versicherer unverzüglich wesentliche Ver-
änderungen im Betriebsverhalten des
Turbosatzes mitzuteilen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit, so ist der Versicherer nach
Maßgabe des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG
zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei. Eine Kündigung des Versiche-
rers wird einen Monat nach Zugang wirk-
sam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.
Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhö-
hung, so gelten die §§ 23 bis 30 VVG.
Danach kann der Versicherer zur Kün-
digung berechtigt oder auch leistungs-
frei sein.

Klausel 003
Revision von Gasturbinenanlagen,
Entschädigung für Bauteile mit
begrenzter Lebensdauer

1. Revision von Gasturbinenanlagen

a) Im Interesse der Schadenverhütung
hat der Versicherungsnehmer Inspek-
tionen und Revisionen, die dem letz-
ten Stand der Empfehlungen des Her-
stellers entsprechen oder auf beson-
deren Vereinbarungen zwischen dem

Versicherungsnehmer und dem Ver-
sicherer beruhen, durchzuführen.

b) Lassen Betriebs- und Schadenerfah-
rungen die festgelegten Inspektions-
und Revisionsintervalle unzweckmäßig
erscheinen, sind zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und dem Versicherer
neue Inspektions- und Revisionsvor-
schriften zu vereinbaren.

c) Vor jeder Inspektion oder Revision ist
der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er auf seine Kosten
an der Inspektion teilnehmen kann. Die
anlässlich einer Inspektion erstellten
Protokolle sind dem Versicherer unver-
züglich einzureichen.

d) Treten nach Überschreiten der Revisi-
onszeiträume ersatzpflichtige Schäden
ein, leistet der Versicherer nur Ent-
schädigung für den Schadenmehr-
aufwand, d. h., die Kosten für De- und
Remontagen sowie für sonstige üb-
licherweise bei einer Inspektion oder
Revision anfallenden Arbeiten sind
Revisionsaufwand und gemäß § 10
Nr. 4 a AMB 91 vom Versicherungsneh-
mer zu tragen.

e) Der Versicherungsnehmer hat dem
Versicherer unverzüglich wesentliche
Veränderungen im Betriebsverhalten
der Gasturbine mitzuteilen.

Verletzt der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit, ist der Versicherer nach
Maßgabe des § 6 Abs. 1 und 2 VVG zur
Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei. Eine Kündigung des Versi-
cherers wird einen Monat nach Zugang
wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht
ein, wenn die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Führt die Verletzung zu einer
Gefahrerhöhung, so gelten die §§ 23
bis 30 VVG. Danach kann der Versiche-
rer zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein.

2. Entschädigung für Bauteile mit be-
grenzter Lebensdauer

a) Bei Schäden an Bauteilen mit begrenz-
ter Lebensdauer wird von den Wieder-
herstellungskosten ein Abzug vorge-
nommen, wenn die Lebensdauer des
zur Wiederherstellung verwendeten
Bauteils länger ist als die Restlebens-
dauer des beschädigten Bauteils.

Bauteile mit begrenzter Lebensdauer
sind alle vom Hersteller oder von
Behörden diesbezüglich genannten
bzw. vom Heißgas beaufschlagten Bau-
teile ab Eintritt Brennkammer bis

Austritt Gasturbine. Schutzschichten
sind Verschleißschichten der Bauteile.

b) Für die Höhe des Abzugs gilt:

aa) De- und Remontagekosten
Hierunter fallen alle De- und Re-
montagekosten der Gasturbine, wie
sie bei einer Inspektion/Revision
anfallen würden.  

Der Abzug für die De- und Remon-
tagekosten im Schadenfall erfolgt
im Verhältnis der zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalls bereits verstri-
chenen Betriebszeit zu der gesam-
ten Betriebszeit des Inspektions-/Re-
visionsintervalls. Der Abzug erfolgt
bis zu 100 Prozent zum Ende eines
Inspektionsintervalls.

Eine Amortisation entfällt, wenn
anlässlich der Reparatur keine Revi-
sion oder standzeitverlängernde
Maßnahme durchgeführt wurde.

bb) Wiederherstellungskosten der Bau-
teile

Der Abzug entspricht dem Verhält-
nis der zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles bereits verstrichenen
Lebensdauerstunden des betroffe-
nen Bauteils zu der nach Angabe
des Herstellers zu erwartenden
Gesamtlebensdauer des Bauteils.
Der Abzug erfolgt bis zu 100 Pro-
zent, gleichgültig, ob die Schaden-
ursache in dem betroffenen Bauteil
oder außerhalb desselben gelegen
hat.

Für Schutzschichten gelten eigene
Lebensdauern. Die Höhe des
Abzugs wird nach dem letzten
Stand der Angaben des Herstellers
vor Eintritt des Schadens über die
Lebensdauer der Bauteile und
Beschichtungen berechnet. Bestäti-
gen die Betriebs- und Schadener-
fahrungen diese Angaben nicht,
dann sind zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und Versicherer neue
Vereinbarungen über die Lebens-
dauer zu treffen.

Klausel 004
Revision von Elektromotoren mit 
Leistungen von mehr als 750 kW 
bzw. Drehmomenten von mehr als 
10 MNm

1. Im Interesse der Schadenverhütung hat
der Versicherungsnehmer regelmäßig Re-
visionen durchzuführen. Diese Revisionen
sollen aufgrund der Betriebserfahrungen
des Betreibers, der vom Hersteller oder
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von Fachverbänden empfohlenen Revi-
sionsperioden sowie übertragbarer Scha-
denerfahrungen des Versicherers einge-
plant und auf Kosten des Versicherungs-
nehmers durchgeführt werden.

2. Der Versicherer erwartet von der Revi-
sion eine so rechtzeitige Benachrichti-
gung, dass er auf seine Kosten an der
Revision teilnehmen kann.

3. Der Versicherer geht davon aus, dass
diese Motoren jeweils nach 30.000 Bh,
spätestens jedoch nach sechs Jahren revi-
diert werden.

4. Werden die Motoren ohne Revision
über die in Nr. 3 angegebenen Zeiträume
hinaus weiterbetrieben und treten dann
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur
der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h.,
die Kosten für De- und Remontage sowie
für sonstige üblicherweise bei einer Revi-
sion anfallenden Arbeiten sind Revisions-
aufwand und gem. § 10 Nr. 4 a AMB 91
vom Versicherungsnehmer zu tragen.

5. Der Versicherungsnehmer hat den Ver-
sicherer unverzüglich über wesentliche
Veränderungen im Betriebsverhalten
oder in der Einsatzweise der Motoren zu
informieren, damit Versicherungsnehmer
und Versicherer über die zu treffenden
Maßnahmen entscheiden können.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit, so ist der Versicherer nach
Maßgabe des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG
zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei. Eine Kündigung des Versiche-
rers wird einen Monat nach Zugang wirk-
sam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.
Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhö-
hung, so gelten die §§ 23 bis 30 VVG.
Danach kann der Versicherer zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei
sein.

Klausel 005
Revision von Pressen der Spanplat-
ten- und Holzindustrie, Schmiede-
und Strangpressen sowie Stein- und
Ziegelpressen

1. Im Interesse der Schadenverhütung hat
der Versicherungsnehmer die Presse
regelmäßig auf seine Kosten durch einen
Sachverständigen, den der Versiche-
rungsnehmer im Einvernehmen mit dem
Versicherer benennt, zerstörungsfrei
untersuchen zu lassen.

Der Sachverständige berichtet nach der
Untersuchung dem Versicherungsneh-

mer und dem Versicherer über den
Zustand und die Betriebssicherheit der
Presse. Der Sachverständige bestimmt
auch den Zeitpunkt der nächsten Unter-
suchung, und zwar erstmals bei einer
Untersuchung vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes.

2. Der Versicherungsnehmer hat dem
Versicherer die Untersuchung rechtzeitig
anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der
Untersuchung auf seine Kosten einen
Beauftragten entsenden.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine
der vorstehenden Obliegenheiten, so
ist der Versicherer nach Maßgabe des
§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine
Kündigung des Versicherers wird einen
Monat nach Zugang wirksam. Leistungs-
freiheit tritt nicht ein, wenn die Verlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht. Führt die Verlet-
zung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten
die §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann der
Versicherer zur Kündigung berechtigt
oder auch leistungsfrei sein.

4. Bohrungen oder Schweißungen, die an
der Presse nachträglich vorgenommen
werden, sind Gefahrerhöhungen gemäß
§ 23 VVG.

Klausel 006
Bestimmungswidriges Ausbrechen
von Schmelzmassen
zu § 2 AMB 91

Der Versicherer leistet keine Entschädi-
gung für Schäden, die durch bestim-
mungswidriges Ausbrechen

a) glühend flüssiger Schmelzmassen
oder

b) von Metallschmelzen, die durch Ener-
giezufuhr ohne Glüherscheinung ver-
flüssigt sind, aus ihren Behältnissen
oder Leitungen entstehen.

Klausel 007 
Angleichung der Beiträge und
Versicherungssummen
zu §§ 4, 6 und 9 Nr. 4

1. Beiträge und Versicherungssummen
werden im Versicherungsvertrag nach
dem Stand der Löhne und Preise in der
Investitionsgüter-Industrie vom Januar/
März 1971 angegeben.

Eine Änderung dieser Löhne und Preise
hat eine entsprechende Angleichung der
Beiträge und Versicherungssummen zur
Folge, wenn sich eine Veränderung der

Beiträge um mehr als 2 Prozent ergibt.
Unterbleibt hiernach eine Angleichung
der Beiträge und Versicherungssummen,
ist für die nächste Veränderung der Pro-
zentsatz maßgebend, um den sich die
Löhne und Preise gegenüber dem Zeit-
punkt geändert haben, der für die letzte
Angleichung maßgebend war.

2. Für die Angleichung der Beiträge wird
zu 30 Prozent die Preisentwicklung und
zu 70 Prozent die Lohnentwicklung
berücksichtigt. Die Angleichung der Versi-
cherungssummen erfolgt unter Berück-
sichtigung der Preisentwicklung. Wäre die
Versicherungssumme höher, wenn sie
entsprechend dem Anstieg des Versiche-
rungswertes gemäß § 4 Nr. 1 AMB 91
angeglichen würde, gilt für die Ermittlung
des Zeitwertes der versicherten Sache
gemäß § 9 Nr. 2 Abs. 2 AMB 91 dieser
Betrag als Versicherungswert.

Maßgebend für die Angleichung sind die
vom Statistischen Bundesamt veröffent-
lichten Indizes, und zwar

a) für die Preisentwicklung der Index
der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte (Inlandsabsatz), Gruppe Investi-
tionsgüter;

b) für die Lohnentwicklung der Index der
Bruttostundenverdienste der Arbeiter
in der Investitionsgüter-Industrie (alle
Arbeiter).

3. Die Angleichung wird mit den letzten
vor Ende eines Kalenderjahres veröffent-
lichten Indizes ermittelt und für den im
folgenden Kalenderjahr fälligen Jahres-
beitrag wirksam.

4. Unterversicherung besteht abwei-
chend von § 9 Nr. 4 AMB 91 nur, soweit im
Zeitpunkt der Vereinbarung der Versiche-
rungssumme nach dem Stand März 1971
Unterversicherung vorgelegen hätte.

5. Der Versicherungsnehmer kann diese
Vereinbarung kündigen, wenn sich durch
diese Klausel der Beitrag für das folgende
Versicherungsjahr um mehr als 10 Pro-
zent erhöht oder die Beitragssteigerung
in drei aufeinander folgenden Versiche-
rungsjahren mehr als 20 Prozent beträgt.

Die Kündigung ist spätestens einen Monat
nach der Mitteilung über die Beitragser-
höhung schriftlich zu erklären. Sie wird zu
Beginn des Versicherungsjahres wirksam,
für das der Beitrag erhöht werden sollte.

Erläuterung zu Klausel 007
(Berechnung des Beitrags und der Versi-
cherungssumme)
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Beitrag

Der Beitrag B des jeweiligen Versicherungs-
jahres berechnet sich zu

B = B0 x Beitragsfaktor
Beitragsfaktor = 0,3 x E + 0,7 x L

E0 L0

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme S des jeweiligen
Versicherungsjahres berechnet sich zu

S = S0 x Summenfaktor
Summenfaktor = E

E0

Es bedeuten:

B0 = Im Versicherungsvertrag genannter
Beitrag, Stand Januar/März 1971

S0 = Im Versicherungsvertrag genannte
Versicherungssumme, Stand März
1971

E = Letzter im Ermittlungsjahr veröf-
fentlichter Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte, Gruppe
lnvestitionsgüter

E0 = Stand März 1971

L = Letzter im Ermittlungsjahr veröf-
fentlichter Index der durchschnitt-
lichen Bruttostundenverdienste der
Arbeiter, Gruppe Investitionsgüter-
Industrie (alle Arbeiter).

L0 = Stand Januar 1971

Klausel 008
Stillstandsnachlässe
zu § 6 AMB 91

1. Für Sachen, die im Versicherungsver-
trag besonders bezeichnet sind, werden
bei einem zusammenhängenden Still-
stand Beitragsrabatte gewährt. Mehrere
zusammenhängende Stillstandszeiträume
von mehr als jeweils dreißig Tagen inner-
halb eines Jahres werden zusammen-
gerechnet.

Der Rabatt beträgt

a) 15 Prozent bei einem Stillstand von
mindestens drei vollen Monaten,

b) 25 Prozent bei einem Stillstand von
mehr als sechs Monaten,

c) 35 Prozent bei einem Stillstand von
mehr als neun Monaten und

d) 50 Prozent bei ganzjährigem Stillstand.

2. Ein Rabatt wird nicht für die Zeit
von Schadenbeseitigungs-, Überholungs-
oder Reparaturarbeiten gewährt.

3. Ein Stillstandsrabatt wird nicht gewährt,
wenn die im laufenden Versicherungsjahr
auf den Versicherungsvertrag angefalle-
nen entschädigungspflichtigen Schäden
den ungekürzten Jahresbeitrag erreicht
haben.
4. Ist die voraussichtliche Dauer des Still-
standes vor Fälligkeit des Beitrages bekannt,
so wird der Rabatt sofort abgezogen,
andernfalls nach Ablauf des Versiche-
rungsjahres. Der aufgrund des Abzuges
nicht erhobene Beitrag ist gestundet. Am
Ende eines jeden Versicherungsjahres
wird aufgrund der Betriebsaufzeichnun-
gen des Versicherungsnehmers endgültig
abgerechnet.

5. Ergibt die endgültige Abrechnung, dass
der gestundete Beitrag höher ist als der
Stillstandsrabatt, so hat der Versiche-
rungsnehmer den Unterschiedsbetrag
nachzuzahlen. Dieser Betrag gilt als Fol-
gebeitrag und wird eine Woche nach
Zugang der endgültigen Abrechnung
fällig.

Klausel 009
Sachverständigenverfahren bei
Zusammentreffen von Maschinen-
und Feuerversicherung
zu § 13 AMB 91

1. Besteht auch eine Feuerversicherung
und ist streitig, ob oder in welchem
Umfang ein Schaden als Maschinenscha-
den oder als Feuerschaden anzusehen ist,
so können der Versicherungsnehmer, der
Maschinenversicherer und der Feuerver-
sicherer vereinbaren, dass die Höhe des
Maschinenschadens und des Feuerscha-
dens in einem gemeinsamen Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird. Das
Sachverständigenverfahren kann durch
Vereinbarung auf sonstige tatsächliche
Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruchs sowie der Höhe der Entschädi-
gung ausgedehnt werden.

Der Versicherungsnehmer kann ein Sach-
verständigenverfahren auch durch einsei-
tige Erklärungen gegenüber den beiden
Versicherern verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen
Sachverständigen; der Versicherungs-
nehmer kann zwei Sachverständige
benennen. Die Parteien können sich
auf zwei gemeinsame Sachverständige
oder auf einen gemeinsamen Sachver-
ständigen einigen. Jede Partei kann die

andere Partei unter Angabe des oder
der von ihr benannten Sachverständi-
gen schriftlich auffordern, auch ihrer-
seits einen Sachverständigen zu be-
nennen. Geschieht dies nicht binnen
zwei Wochen nach Empfang der Auf-
forderung, so kann die auffordernde
Partei den Sachverständigen der säu-
migen Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernen-
nen lassen. In der Aufforderung ist auf
diese Folge hinzuweisen.

b) Die Sachverständigen benennen
schriftlich vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen weiteren Sach-
verständigen als Obmann. Einigen sie
sich nicht, so wird der Obmann auf
Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht
ernannt.

c) Die Versicherer dürfen als Sachverstän-
dige keine Personen benennen, die
Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers sind oder mit ihm in dauernder
Geschäftsverbindung stehen, ferner
keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind
oder mit ihnen in einem ähnlichen
Verhältnis stehen.

3. Für den Mindestinhalt der Feststellun-
gen der Sachverständigen gelten die Be-
stimmungen in § 13 AMB 91 und § 15 AFB.

4. Die Sachverständigen übermitteln den
drei Parteien gleichzeitig ihre Feststellun-
gen. Weichen die Feststellungen von-
einander ab, so werden sie unverzüglich
dem Obmann übergeben. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung den drei Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres oder
ihrer Sachverständigen. Die Kosten des
Obmanns tragen die Parteien je zu einem
Drittel.

6. Die Feststellungen der Sachverständi-
gen oder des Obmanns sind verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie
offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnen
die Versicherer die Entschädigung.

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlags-
zahlung noch nicht fest, inwieweit der
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Schaden als Maschinenschaden oder als
Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt
sich jeder Versicherer an der Abschlags-
zahlung vorläufig mit der Hälfte.

8. Durch das Sachverständigenverfahren
werden die Obliegenheiten im Versiche-
rungsfall gemäß § 11 Nr. 1 AMB 91 sowie
§ 13 Nr. 1 AFB nicht berührt.

Klausel 010
Daten 
zu §§ 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 AMB 91
(§ 1 Nr. 2 c S. 2 AMB 91)

1. Versichert sind die im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Daten (maschinen-
lesbare Informationen), z.B. Stamm- und
Bewegungsdaten aus Dateien/Datenban-
ken, Daten aus serienmäßig hergestellten
Standardprogrammen, Daten aus indivi-
duell hergestellten betriebsfertigen Pro-
grammen.

Mitversichert sind diejenigen Datenträger
(Datenspeicher für maschinenlesbare
Informationen), auf denen die versicher-
ten Daten (Abs. 1) gespeichert sind, so-
fern diese Datenträger vom Benutzer
auswechselbar sind, z.B. Magnetwechsel-
platten, Magnetbänder, Disketten.

2. Versicherungsschutz besteht

a) am Versicherungsort und in den Aus-
lagerungsstätten;

b) auf den Wegen zwischen dem Ver-
sicherungsort und den Auslagerungs-
stätten, soweit es sich um Sicherungs-
daten handelt.

3. Die im Versicherungsvertrag für ver-
sicherte Daten und Datenträger genannte
Versicherungssumme soll dem Versiche-
rungswert entsprechen; Versicherungs-
wert sind bei Daten die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiedereingabekosten (Nr. 5).

4. Der Versicherer leistet Entschädigung –
abweichend von § 2 Nr. 2 AMB 91 –, wenn
versicherte Daten (Nr. 1)

a) infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Schadens an dem Datenträger,
auf dem sie gespeichert waren, oder
an der Anlage, durch die sie verarbeitet
wurden, oder

b) nachweislich infolge einer Blitzein-
wirkung

vom Benutzer nicht mehr maschinell

gelesen oder verarbeitet werden können.

5. Abweichend von § 10 AMB 91 ersetzt
der Versicherer bis zu der im Versiche-
rungsvertrag je Position genannten Versi-
cherungssumme die notwendigen
Kosten für die Wiederbeschaffung und
Wiedereingabe der Daten, höchstens
jedoch für die manuelle Wiedereingabe
aus Urbelegen bzw. damit vergleichbaren
Unterlagen oder aus dem Ursprungspro-
gramm bis zum ablauffähigen Zustand.
Ist die Wiederbeschaffung oder Wieder-
eingabe nicht notwendig oder erfolgt sie
nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Schadens, so ersetzt der Versi-
cherer nur den Zeitwert der versicherten
Datenträger.

Abweichend von § 56 VVG verzichtet der
Versicherer auf den Einwand der Unter-
versicherung.

6. Der nach Nr. 5 errechnete Betrag wird
je Versicherungsfall um den im Versiche-
rungsvertrag genannten Selbstbehalt
gekürzt.

7. Im Interesse der Schadenverhütung hat
der Versicherungsnehmer eine übliche
Datensicherung zu betreiben und Vor-
schriften/Hinweise des Herstellers zur
Wartung und Pflege der Datenverarbei-
tungsanlage und der Datenträger zu
beachten.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine
dieser Obliegenheiten, so ist der Versiche-
rer nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 und
Abs. 2 VVG zur Kündigung berechtigt
oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung
des Versicherers wird einen Monat nach
Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt
nicht ein, wenn die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht.

Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhö-
hung, so gelten die §§ 23 bis 30 VVG.
Danach kann der Versicherer zur Kündi-
gung berechtigt oder leistungsfrei sein.

8. Für Daten gelten die §§ 1; 2 Nrn. 2 und
3; 4 und 8 AMB 91 nicht.

Klausel 011
Röhren
zu §§ 9 und 10 AMB 91

Bei Schäden an Röhren leistet der Versi-
cherer Entschädigung gemäß nachste-
hender Entschädigungsstaffel (sonstige

Materialkosten, Fahrt- und Montagekos-
ten werden nach § 9 AMB 91 ersetzt):

Bezeichnung  Verringerung der
der Röhren        Entschädigung

nach            monat-
Benutzungs- lich
dauer von:  um:

a) Röntgen-/   6 Monaten    5,5 %
Ventilröhren
Laserröhren  6 Monaten    5,5 %

b) Kathodenstrahlröhren in Auf-
zeichnungseinheiten von Foto-/Licht-
satzanlagen     12 Monaten     3,0 %
Bildaufnahme- 
röhren             12 Monaten     3,0 %

c) Bildwiedergabe-
röhren 18 Monaten     2,5 %
Hochfrequenzleistungs-
röhren 18 Monaten     2,5 %

d) Speicher-
röhren            24 Monaten     2,0 %
Fotomultiplier-
röhren            24 Monaten     2,0 %

e) Linearbeschleuniger-
röhren            24 Monaten     1,5 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeit-
punkt an gerechnet, zu dem der erste
Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.

Klausel 012
Führung

Der führende Versicherer ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen
des Versicherungsnehmers für alle betei-
ligten Versicherer entgegenzunehmen.

Klausel 013
Prozessführung bei Mitversicherung
zu §§ 9, 10 und 14 AMB 91

Soweit die vertraglichen Grundlagen für
die beteiligten Versicherer die gleichen
sind, ist Folgendes vereinbart:

a) Der Versicherungsnehmer wird bei
Streitfällen aus diesem Vertrage seine
Ansprüche nur gegen den führenden
Versicherer und nur bis zu dessen
Anteil gerichtlich geltend machen.

b) Die an der Versicherung beteiligten
Versicherer erkennen die gegen den
führenden Versicherer rechtskräftig
gewordene Entscheidung sowie die
durch den führenden Versicherer 
mit dem Versicherungsnehmer nach
Rechtshängigkeit geschlossenen Ver-
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gleiche als auch für sich verbindlich an.

c) Falls der Anteil des führenden Versi-
cherers die Berufungs- oder Revisions-
summe nicht erreicht, ist der Versiche-
rungsnehmer berechtigt und auf
Verlangen des führenden oder eines
mitbeteiligten Versicherers verpflich-
tet, die Klage auf diesen zweiten,
erforderlichenfalls auf weitere Ver-
sicherer auszudehnen, bis diese Sum-
me erreicht ist. Wird diesem Verlangen
nicht entsprochen, so ist Absatz b
nicht anzuwenden.

Klausel 014
Makler
zu § 17 AMB 91

Der den Versicherungsvertrag betreuen-
de Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen
und Willenserklärungen des Versiche-
rungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist
durch den Maklervertrag verpflichtet,
diese unverzüglich an den Versicherer
weiterzuleiten.

Klausel 015
Aufräumungs- und Entsorgungs-
kosten

1. In Erweiterung der dem Versicherungs-
vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Maschinen-Versicherungsbedingungen
(AMB 91) ersetzt der Versicherer bis zu
der hierfür je Position vereinbarten Ver-
sicherungssumme Kosten, die der Ver-
sicherungsnehmer infolge eines dem
Grunde nach versicherten Teilschadens
aufwenden muss, um

a) nicht versicherte Sachen, deren Teile
oder Reste, die sich innerhalb des
Versicherungsortes befinden, aufzu-
räumen und nötigenfalls zu dekonta-
minieren;

b) diese Sachen zu vernichten oder in die
nächstgelegene geeignete Deponie zu
transportieren und dort abzulagern.

2. Ferner ersetzt der Versicherer bis zu
der hierfür je Position vereinbarten Ver-
sicherungssumme Kosten, die der Ver-
sicherungsnehmer infolge eines dem
Grunde nach versicherten Totalschadens
aufwenden muss, um

a) die versicherte Sache oder deren
Reste,

b) nicht versicherte Sachen, deren Teile
oder Reste

aufzuräumen und zu entsorgen. Nr. 1 a
und b gelten entsprechend.

3. Nicht ersetzt werden jedoch Kosten für
die Dekontamination und Entsorgung
von Erdreich oder Gewässern, Kosten für
die Beseitigung von Beeinträchtigungen
des Grundwassers oder der Natur sowie
von Emissionen in der Luft.

Nicht ersetzt werden ferner Aufwendun-
gen des Versicherungsnehmers aufgrund
der Einliefererhaftung.

4. Entschädigung wird nicht geleistet,
soweit der Versicherungsnehmer aus
einem anderen Versicherungsvertrag
Ersatz beanspruchen kann.
5. Die Versicherungssumme vermindert
sich im Falle eines Teilschadens gemäß
Nr. 1 nicht dadurch, dass eine Entschädi-
gung geleistet wird.

6. Der nach Nr. 1 bis 4 ermittelte Betrag
wird je Schaden um den vereinbarten
Selbstbehalt gekürzt.

7. Die Entschädigung für Deckungserwei-
terungen auf 1. Risiko ist je Kostenposi-
tion begrenzt auf den im Versicherungs-
schein genannten Betrag.

Klausel 016
Dekontaminations- und
Entsorgungskosten für Erdreich

1. In Erweiterung der dem Versicherungs-
vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Maschinen-Versicherungsbedingungen
(AMB 91) ersetzt der Versicherer bis zur
Höhe der hierfür je Position vereinbarten
Versicherungssumme Kosten, die der
Versicherungsnehmer infolge einer Kon-
tamination durch einen dem Grunde nach
versicherten Teil- oder Totalschaden auf-
grund behördlicher Anordnungen auf-
wenden muss, um

a) Erdreich des Versicherungsortes zu
untersuchen und nötigenfalls zu
dekontaminieren oder auszutauschen;

b) den Aushub zu vernichten oder in die
nächstgelegene geeignete Deponie zu
transportieren und dort abzulagern;

c) insoweit den Zustand des Versiche-
rungsortes vor Eintritt des Schadens
wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 wer-
den nur ersetzt, sofern die behördlichen
Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verord-
nungen ergangen sind, die vor Eintritt
des Schadens erlassen wurden;

b) eine Kontamination betreffen, die

nachweislich infolge des Schadens ent-
standen ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Ein-
tritt des Schadens ergangen sind und
dem Versicherer ohne Rücksicht auf
Rechtsmittelfristen innerhalb von drei
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet
wurden.

3. Wird durch den Schaden eine bereits
bestehende Kontamination des Erd-
reiches erhöht, so werden nur die Auf-
wendungen ersetzt, die den für eine
Beseitigung der bestehenden Kontamina-
tion erforderlichen Betrag übersteigen,
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und
wann dieser Betrag ohne den Schaden
aufgewendet worden wäre.

Die hiernach zu ersetzenden Kosten wer-
den nötigenfalls durch Sachverständige
festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger
behördlicher Anordnungen oder auf-
grund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet,
soweit der Versicherungsnehmer aus
einem anderen Versicherungsvertrag Er-
satz beanspruchen kann.

6. Die Versicherungssumme gemäß Nr. 1
vermindert sich im Falle eines Teilscha-
dens nicht dadurch, dass eine Entschädi-
gung geleistet wird.

7. Der nach Nr. 1 bis 5 ermittelte Betrag
wird je Schaden um den vereinbarten
Selbstbehalt gekürzt.

8. Die Entschädigung für Deckungserweite-
rungen auf 1. Risiko ist je Kostenposition
begrenzt auf den im Versicherungsschein
genannten Betrag.

Klausel 017
Bewegungs- und Schutzkosten

1. In Erweiterung der dem Versicherungs-
vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Maschinen-Versicherungsbedingungen
(AMB 91) ersetzt der Versicherer bis zu
der hierfür je Position vereinbarten
Versicherungssumme Bewegungs- und
Schutzkosten, die der Versicherungsneh-
mer infolge eines dem Grunde nach ver-
sicherten Teil- oder Totalschadens auf-
wenden muss.

Bewegungs- und Schutzkosten sind Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass
zum Zwecke der Wiederherstellung oder
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Klauseln zu den AMB 91

Wiederbeschaffung der versicherten
Sache andere Sachen bewegt, verändert
oder geschützt werden müssen, insbe-
sondere Aufwendungen für De- und
Remontage von Maschinen, für Durch-
bruch, Abriss oder Wiederaufbau von
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von
Öffnungen.

2. Die Versicherungssumme gemäß Nr. 1
vermindert sich nicht dadurch, dass eine
Entschädigung geleistet wird.

3. Die Entschädigung für Deckungserweite-
rungen auf 1. Risiko ist je Kostenposition
begrenzt auf den im Versicherungsschein
genannten Betrag.

Klausel 018
Luftfrachtkosten

1. In Erweiterung der dem Versicherungs-
vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Maschinen-Versicherungsbedingungen
(AMB 91) ersetzt der Versicherer bis zu
der hierfür je Position vereinbarten Ver-
sicherungssumme Mehrkosten für Luft-
fracht, die der Versicherungsnehmer
infolge eines dem Grunde nach versicher-
ten Teilschadens zum Zwecke der Wieder-
herstellung der versicherten Sache auf-
wenden muss.

2. Die Versicherungssumme gemäß Nr. 1
vermindert sich nicht dadurch, dass eine
Entschädigung geleistet wird.

3. Die Entschädigung für Deckungserweite-
rungen auf 1. Risiko ist je Kostenposition
begrenzt auf den im Versicherungsschein
genannten Betrag.

Klausel 019
Versicherung von Sachen 
auf Schwimmkörpern

1. Versichert sind Maschinen und sonstige
technische Anlagen, die auf Schwimmkör-
pern betrieben werden.

Zwischenwellen, Wellen- und getrennt
stehende Drucklager, Kupplungen und
Getriebe sind nur versichert, soweit sie im
Versicherungsvertrag besonders bezeich-
net sind.

Nicht versichert sind:

a) Schwimmkörper;

b) schiffsbauliche Fundamente sowie
Stevenrohr einschließlich Stopfbüch-
sen, Schiffsschrauben und Schwanz-
wellen.

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen keine Entschä-
digung für Schäden durch

a) Schiffskasko-Unfälle, insbesondere
durch Strandung, Kollision oder Eis;

b) Absinken des Schwimmkörpers.

Nur wenn dies besonders vereinbart ist,
wird Entschädigung geleistet für Schäden
durch Bedienungsfehler, Ungeschicklich-
keit, Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit.

3. Versicherungsorte sind die im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Schwimm-
körper, solange diese sich in den im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Fahrt-
oder Einsatzgebieten oder Liegeplätzen
befinden.
4. Zu den Wiederherstellungskosten
gemäß § 10 Nr. 2 AMB 91 gehören

a) Kosten, die durch Arbeiten an dem
Schiffskörper oder an Aufbauten sowie
für das Eindocken und Aufslippen des
Schwimmkörpers entstehen;

b) Bergungs- und Abschleppkosten bis zu
der im Versicherungsvertrag verein-
barten Versicherungssumme auf Ers-
tes Risiko.

5. Abweichend von § 10 Nr. 5 AMB 91 wird
von den Wiederherstellungskosten ein
Abzug vorgenommen auch bei Schäden
an

a) Greifern, Ladeschaufeln, Löffelkübeln
und Eimern;

b) Getrieben, Lagern und Drehkränzen
aller Art.

6. Für Revisionen von Schiffen, die nicht
von einer international anerkannten Revi-
sionsgesellschaft regelmäßig untersucht
werden, gilt:

a) Der Versicherungsnehmer hat ohne
Rücksicht auf den Beginn des Ver-
sicherungsschutzes jeweils nach 6.000
Betriebsstunden, gerechnet von der
Betriebsfertigkeit (§ 6 Nr. 3 AMB 91) an,
spätestens jedoch jeweils vier Jahre
nach der letzten Revision, die versi-
cherten Sachen auf seine Kosten
gründlich zu überholen.

b) Der Versicherungsnehmer hat dem
Versicherer die Revision rechtzeitig
anzuzeigen. Der Versicherer kann zu
der Revision auf seine Kosten einen
Beauftragten entsenden. Der Versiche-
rungsnehmer hat den Weisungen des
Beauftragten Folge zu leisten, insbe-
sondere die Sachen zu öffnen, Kolben

zu ziehen und Lager aufzunehmen.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer
eine der vorstehenden Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer nach Maß-
gabe des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur
Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei. Eine Kündigung des Versi-
cherers wird einen Monat nach Zugang
wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht
ein, wenn die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Führt die Verletzung zu einer
Gefahrerhöhung, so gelten die §§ 23
bis 30 VVG. Danach kann der Versiche-
rer zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein.

7. Für Revisionen von Schiffen, die von
einer international anerkannten Revi-
sionsgesellschaft regelmäßig untersucht
werden, gilt:

a) Der Versicherungsnehmer hat die Vor-
schrift der Klassifikationsgesellschaft
(Germanischer Lloyd, Büro Veritas,
Lloyd’s Register und andere) termin-
gemäß zu erfüllen, insbesondere die
Klasse von Schiff und maschineller Ein-
richtung rechtzeitig bestätigen oder
erneuern zu lassen.

b) Der Versicherungsnehmer hat dem
Versicherer die bevorstehende Klasse-
erneuerung rechtzeitig anzuzeigen.
Der Versicherer kann zu der Klasse-
erneuerung auf seine Kosten einen
Beauftragten entsenden.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer
eine der vorstehenden Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer nach Maß-
gabe des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur
Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei. Eine Kündigung des Versi-
cherers wird einen Monat nach Zugang
wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht
ein, wenn die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Führt die Verletzung zu einer
Gefahrerhöhung, so gelten die §§ 23
bis 30 VVG. Danach kann der Versiche-
rer zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein.
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Klausel 020
Betriebseinflüsse
zu § 2 AMB 91

Bei den im Versicherungsschein besonders
bezeichneten Sachen leistet der Versicherer
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschädigung für Schäden durch
korrosive Angriffe, Abzehrungen oder Ab-
lagerungen jeder Art an den von Flüssigkei-
ten, Dämpfen oder Gasen berührten Teilen
dieser Sachen.

Klausel 021
Versicherungsverträge mit Herstellern
und Lieferanten
zu § 2 AMB 91

1. Der Versicherer leistet keine Entschädi-
gung für Schäden, für die der Versiche-
rungsnehmer gegenüber seinem Vertrags-
partner einzutreten hat oder ohne auf den
Einzelfall bezogene Sonderabreden einzu-
treten hätte.

2. Werden eigene Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers versichert, die dieser in sei-
nem Betrieb verwendet, so leistet der Ver-
sicherer keine Entschädigung für Schäden,
für die bei Fremdbezug der Lieferant einzu-
treten hätte.

Klausel 022
Mehrjährigkeitsnachlass
zu § 6 AMB 91

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeiti-
gen Vertragsendes nicht mindestens der
Beitrag für fünf volle Versicherungsjahre zu,
so entfällt rückwirkend der vereinbarte
Mehrjährigkeitsnachlass; der Unterschieds-
betrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherer den Vertrag kündigt.

Klausel 023
Anlagen ausländischen Fabrikates

1. Vollen Ersatz leistet der Versicherer bei
versicherten Schäden, wenn die Repara-
turen in der Bundesrepublik Deutschland
vorgenommen und auch die Ersatzteile
von einem Auslieferungslager in der Bun-
desrepublik Deutschland bezogen werden
können.

2. Muss das Gerät zur Behebung eines
Schadens ins europäische oder außer-
europäische Ausland gesandt werden, so
vergütet der Versicherer die Transport-
kosten (jedoch nicht Kosten für Eil- und
Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem
sich die versicherte Anlage befindet, und
der Grenze der Bundesrepublik Deutsch-
land. Für die Transportkosten außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland kommt
der Versicherer nicht auf; auch eventuelle
Zollkosten gehen nicht zu Lasten des
Versicherers.

3. Ist es für die Reparatur des Gerätes
notwendig, einen Fachmann oder Ersatz-
teile vom Ausland anzufordern, so gelten
wiederum nur die Transport- bzw. Fahrt-
kosten und Tagegelder (jedoch nicht
Kosten für Eil- und Luftfracht, Überstun-
den und Feiertagsschichten) gedeckt, die
in der Bundesrepublik Deutschland ange-
fallen sind. Das unter Ziffer 2 Angeführte
gilt sinngemäß.



Auszug

Auszug aus dem Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB), dem Handels-
gesetzbuch (HGB) und der Zivilpro-
zessordnung (ZPO)

§ 5 VVG (1) Weicht der Inhalt des Ver-
sicherungsscheins von dem Antrag oder
den getroffenen Vereinbarungen ab, so
gilt die Abweichung als genehmigt, wenn
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb
eines Monats nach Empfang des Versi-
cherungsscheins schriftlich widerspricht.

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur
dann anzunehmen, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer bei Aushändi-
gung des Versicherungsscheins darauf
hingewiesen hat, dass Abweichungen als
genehmigt gelten, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht innerhalb eines
Monats nach Empfang des Versiche-
rungsscheins schriftlich widerspricht. Der
Hinweis hat durch besondere schriftliche
Mitteilung oder durch einen auffälligen
Vermerk in dem Versicherungsschein, der
aus dem übrigen Inhalt des Versiche-
rungsscheins hervorgehoben ist, zu ge-
schehen; auf die einzelnen Abweichun-
gen ist besonders aufmerksam zu
machen.

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften
des Absatzes 2 nicht entsprochen, so ist
die Abweichung für den Versicherungs-
nehmer unverbindlich und der Inhalt des
Versicherungsantrags insoweit als verein-
bart anzusehen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der
Versicherungsnehmer darauf verzichtet,
den Vertrag wegen Irrtums anzufechten,
ist unwirksam.

§ 5 a VVG (1) Hat der Versicherer dem
Versicherungsnehmer bei Antragstellung
die Versicherungsbedingungen nicht
übergeben oder eine Verbraucherinfor-
mation nach § 10 a des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der
Vertrag auf der Grundlage des Versiche-
rungsscheins, der Versicherungsbedin-
gungen und der weiteren für den Ver-
tragsinhalt maßgeblichen Verbraucher-
information als abgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nicht innerhalb
von vierzehn Tagen nach Überlassung der
Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz 1
ist nicht auf Versicherungsverträge bei
Pensionskassen anzuwenden, die auf ar-
beitsvertraglichen Regelungen beruhen.
§ 5 bleibt unberührt.

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn
dem Versicherungsnehmer der Versiche-
rungsschein und die Unterlagen nach
Absatz 1 vollständig vorliegen und der

Versicherungsnehmer bei Aushändigung
des Versicherungsscheins schriftlich, in
drucktechnisch deutlicher Form über das
Widerspruchsrecht, den Fristbeginn und
die Dauer belehrt worden ist. Der Nach-
weis über den Zugang der Unterlagen
obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1
erlischt das Recht zum Widerspruch
jedoch ein Jahr nach Zahlung des ersten
Beitrages.

(3) Gewährt der Versicherer auf besonde-
ren Antrag des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz, so kann
der Verzicht auf Überlassung der Versi-
cherungsbedingungen und der Verbrau-
cherinformation bei Vertragsschluss ver-
einbart werden. Die Unterlagen sind dem
Versicherungsnehmer auf Anforderung,
spätestens mit dem Versicherungsschein
zu überlassen. Wenn der Versicherungs-
vertrag sofortigen Versicherungsschutz
gewährt, hat der Versicherungsnehmer
insoweit kein Widerspruchsrecht nach
Absatz 1.

§ 6 VVG (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass
bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor
dem Eintritt des Versicherungsfalls dem
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der
Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei sein soll, so tritt die verein-
barte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung als eine unverschuldete anzu-
sehen ist. Der Versicherer kann den Ver-
trag innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen, es sei denn, dass die Verlet-
zung als eine unverschuldete anzusehen
ist. Kündigt der Versicherer innerhalb
eines Monats nicht, so kann er sich auf
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von
dem Versicherungsnehmer zum Zweck
der Verminderung der Gefahr oder der
Verhütung einer Gefahrerhöhung dem
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so
kann sich der Versicherer auf die verein-
barte Leistungsfreiheit nicht berufen,
wenn die Verletzung keinen Einfluss auf
den Eintritt des Versicherungsfalls oder
den Umfang der ihm obliegenden Leis-
tung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall
vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt
wird, die nach dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls dem Versicherer gegenüber zu
erfüllen ist, so tritt die vereinbarte
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässi-

ger Verletzung bleibt der Versicherer zur
Leistung insoweit verpflichtet, als die
Verletzung Einfluss weder auf die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch auf
die Feststellung oder den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung
gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der
Versicherer bei Verletzung einer Oblie-
genheit zum Rücktritt berechtigt sein soll,
ist unwirksam.

§ 8 VVG (1) Eine Vereinbarung, nach wel-
cher ein Versicherungsverhältnis als still-
schweigend verlängert gilt, wenn es nicht
vor dem Ablauf der Vertragszeit gekün-
digt wird, ist insoweit nichtig, als sich die
jedesmalige Verlängerung auf mehr als
ein Jahr erstrecken soll.

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf un-
bestimmte Zeit eingegangen (dauernde
Versicherung), so kann es von beiden Tei-
len nur für den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode gekündigt werden.
Die Kündigungsfrist muss für beide Teile
gleich sein und darf nicht weniger als
einen Monat, nicht mehr als drei Monate
betragen. Auf das Kündigungsrecht kön-
nen die Parteien in gegenseitigem Einver-
ständnis bis zur Dauer von zwei Jahren
verzichten.

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für
eine Dauer von mehr als fünf Jahren ein-
gegangen worden ist, kann zum Ende
des fünften oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten gekündigt werden. Satz 1
gilt nicht für die Lebens- und Kranken-
versicherung.

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversi-
cherung ein Versicherungsverhältnis mit
einer längeren Laufzeit als einem Jahr
geschlossen, so kann der Versicherungs-
nehmer innerhalb einer Frist von vierzehn
Tagen ab Unterzeichnung des Versiche-
rungsantrages seine auf den Vertrags-
abschluss gerichtete Willenserklärung
schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu
laufen, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer über sein Widerrufs-
recht belehrt und der Versicherungs-
nehmer die Belehrung durch Unterschrift
bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung,
so erlischt das Widerrufsrecht einen
Monat nach Zahlung des ersten Beitrages.
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn
und soweit der Versicherer auf Wunsch
des Versicherungsnehmers sofortigen
Versicherungsschutz gewährt oder wenn
die Versicherung nach dem Inhalt des
Antrages für die bereits ausgeübte
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gewerbliche oder selbstständige beruf-
liche Tätigkeit des Versicherungsnehmers
bestimmt ist.

(5) Bei der Lebensversicherung kann der
Versicherungsnehmer innerhalb einer
Frist von vierzehn Tagen nach Abschluss
des Vertrages vom Vertrag zurücktreten.
Zur Wahrung der Frist genügt die recht-
zeitige Absendung der Rücktrittserklä-
rung. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn der Versicherer den Versicherungs-
nehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt
und der Versicherungsnehmer die Beleh-
rung durch Unterschrift bestätigt hat.
Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das
Rücktrittsrecht einen Monat nach Zahlung
des ersten Beitrages. Die Sätze 1 bis 4 finden
keine Anwendung auf Versicherungsver-
hältnisse bei Pensionskassen, die auf ar-
beitsvertraglichen Regelungen beruhen.

(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine An-
wendung, soweit der Versicherungsneh-
mer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a hat.

§ 12 VVG (1) Die Ansprüche aus dem Ver-
sicherungsvertrag verjähren in zwei Jah-
ren, bei der Lebensversicherung in fünf
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in welchem die Leis-
tung verlangt werden kann.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungs-
nehmers bei dem Versicherer angemel-
det worden, so ist die Verjährung bis zum
Eingang der schriftlichen Entscheidung
des Versicherers gehemmt.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb
von sechs Monaten gerichtlich geltend
gemacht wird. Die Frist beginnt erst,
nachdem der Versicher dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber den erhobenen
Anspruch unter Angabe der mit dem
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge
schriftlich abgelehnt hat.

§ 16 VVG (1) Der Versicherungsnehmer
hat bei der Schließung des Vertrags alle
ihm bekannten Umstände, die für die
Übernahme der Gefahr erheblich sind,
dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich
sind die Gefahrumstände, die geeignet
sind, auf den Entschluss des Versicherers,
den Vertrag überhaupt oder zu dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen
Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach
welchem der Versicherer ausdrücklich
und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel
als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzei-
ge eines erheblichen Umstandes unter-
blieben, so kann der Versicherer von dem

Vertrag zurücktreten. Das Gleiche gilt,
wenn die Anzeige eines erheblichen
Umstandes deshalb unterblieben ist, weil
sich der Versicherungsnehmer der Kennt-
nis des Umstandes arglistig entzogen hat.

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn
der Versicherer den nicht angezeigten
Umstand kannte oder wenn die Anzeige
ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers unterblieben ist.

§ 17 VVG (1) Der Versicherer kann von
dem Vertrag auch dann zurücktreten,
wenn über einen erheblichen Umstand
eine unrichtige Anzeige gemacht wor-
den ist.

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn
die Unrichtigkeit dem Versicherer be-
kannt war oder die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers un-
richtig gemacht worden ist.

§ 18 VVG Hatte der Versicherungsnehmer
die Gefahrumstände an Hand schriftlicher,
von dem Versicherer gestellter Fragen
anzuzeigen, so kann der Versicherer
wegen unterbliebener Anzeige eines
Umstandes, nach welchem nicht aus-
drücklich gefragt worden ist, nur im Fall
arglistiger Verschweigung zurücktreten.

§ 19 VVG Wird der Vertrag von einem
Bevollmächtigten oder von einem Vertre-
ter ohne Vertretungsmacht geschlossen,
so kommt für das Rücktrittsrecht des Ver-
sicherers nicht nur die Kenntnis und die
Arglist des Vertreters, sondern auch die
Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers in Betracht. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeige eines erheblichen Umstandes
ohne Verschulden unterblieben oder
unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch ihm selbst ein
Verschulden zur Last fällt.

§ 20 VVG (1) Der Rücktritt kann nur inner-
halb eines Monats erfolgen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem
der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung
gegenüber dem  Versicherungsnehmer.
Im Fall des Rücktritts sind, soweit dieses
Gesetz nicht in Ansehung des Beitrages
ein anderes bestimmt, beide Teile ver-
pflichtet, einander die empfangenen Lei-
stungen zurückzugewähren; eine Geld-
summe ist von der Zeit des Empfangs an
zu verzinsen.

§ 21 VVG Tritt der Versicherer zurück,
nachdem der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur

Leistung gleichwohl bestehen, wenn der
Umstand, in Ansehung dessen die Anzei-
gepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf
den Eintritt des Versicherungsfalls und
auf den Umfang der Leistung des Versi-
cherers gehabt hat.

§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den
Vertrag wegen arglistiger Täuschung über
Gefahrumstände anzufechten, bleibt un-
berührt.

§ 23 VVG (1) Nach dem Abschluss des
Vertrags darf der Versicherungsnehmer
nicht ohne Einwilligung des Versicherers
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Drit-
ten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer
Kenntnis davon, dass durch eine von ihm
ohne Einwilligung des Versicherers vor-
genommene oder gestattete Änderung
die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versi-
cherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungs-
nehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so
kann der Versicherer das Versicherungs-
verhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Beruht die Verlet-
zung nicht auf einem Verschulden des
Versicherungsnehmers, so braucht dieser
die Kündigung erst mit dem Ablauf eines
Monats gegen sich gelten zu lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem
der Versicherer von der Erhöhung der
Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Erhöhung bestanden hat.

§ 25 VVG (1) Der Versicherer ist im Fall
einer Verletzung der Vorschrift des § 23
Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsfall nach der
Erhöhung der Gefahr eintritt.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers
bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versi-
cherungsnehmers beruht. Der Versiche-
rer ist jedoch auch in diesem Fall von der
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die
in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht wird und der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt, in welchem die Anzeige
dem Versicherer hätte zugehen müssen,
eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem
Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr
bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur
Leistung bleibt auch dann bestehen,



A
U

SZ
U

G

20

Auszug

wenn zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt ist oder wenn die
Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf
den Eintritt des Versicherungsfalls und
auf den Umfang der Leistung des Ver-
sicherers gehabt hat.

§ 26 VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 25
finden keine Anwendung, wenn der Ver-
sicherungsnehmer zu der Erhöhung der
Gefahr durch das Interesse des Versiche-
rers oder durch ein Ereignis, für welches
der Versicherer haftet, oder durch ein
Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27 VVG (1) Tritt nach dem Abschluss
des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr
unabhängig von dem Willen des Versi-
cherungsnehmers ein, so ist der Versiche-
rer berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat zu kündigen. Die
Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden
Anwendung.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald
er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis
erlangt, dem Versicherer unverzüglich
Anzeige zu machen.

§ 28 VVG (1) Wird die in § 27 Abs. 2 vor-
gesehene Anzeige nicht unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem
die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers
bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung
der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war,
in welchem ihm die Anzeige hätte zuge-
hen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung
der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt
des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers
gehabt hat.

§ 29 VVG Eine unerhebliche Erhöhung der
Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine
Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht
in Betracht, wenn nach den Umständen
als vereinbart anzusehen ist, dass das Ver-
sicherungsverhältnis durch die Gefahrer-
höhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis
29 finden auch Anwendung auf eine in
der Zeit zwischen Stellung und Annahme
des Versicherungsantrags eingetretene

Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei
der Annahme des Antrags nicht bekannt
war.

§ 30 VVG (1) Liegen die Voraussetzungen,
unter denen der Versicherer nach den
Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt
oder zur Kündigung berechtigt ist, in
Ansehung eines Teils der Gegenstände
oder Personen vor, auf welche sich die
Versicherung bezieht, so steht dem Versi-
cherer das Recht des Rücktritts oder der
Kündigung für den übrigen Teil nur zu,
wenn anzunehmen ist, dass für diesen
allein der Versicherer den Vertrag unter
den gleichen Bestimmungen nicht ge-
schlossen haben würde.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht
des Rücktritts oder der Kündigung in
Ansehung eines Teiles der Gegenstände
oder Personen Gebrauch, so ist der Ver-
sicherungsnehmer berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis in Ansehung des übri-
gen Teiles zu kündigen; die Kündigung
kann nicht für einen späteren Zeitpunkt
als den Schluss der Versicherungsperiode
geschehen, in welcher der Rücktritt des
Versicherers oder seine Kündigung wirk-
sam wird.

(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der
Gegenstände oder Personen, auf welche
sich die Versicherung bezieht, die Voraus-
setzungen vor, unter denen der Versiche-
rer wegen einer Verletzung der Vorschrif-
ten über die Gefahrerhöhung von der
Verpflichtung zur Leistung frei ist, so
findet auf die Befreiung die Vorschrift des
Absatzes 1 entsprechende Anwendung.

§ 38 VVG (1) Wird der erste oder einmali-
ge Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, so ist
der Versicherer, solange die Zahlung nicht
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn
der Anspruch auf den Beitrag nicht inner-
halb von drei Monaten vom Fälligkeitsta-
ge an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist der Beitrag zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei.

§ 39 VVG (1) Wird ein Folgebeitrag nicht
rechtzeitig gezahlt, so kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf des-
sen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen bestim-
men; zur Unterzeichnung genügt eine
Nachbildung der eigenhändigen Unter-
schrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzu-
geben, die nach den Absätzen 2, 3 mit
dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine
Fristbestimmung, die ohne Beachtung
dieser Vorschriften erfolgt, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem
Ablauf der Frist ein und ist der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit
der Zahlung des Beitrages oder der
geschuldeten Zinsen oder Kosten im Ver-
zuge, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf
der Frist, wenn der Versicherungsnehmer
mit der Zahlung im Verzuge ist, das Ver-
sicherungsverhältnis ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kün-
digung kann bereits bei der Bestimmung
der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen,
dass sie mit Fristablauf wirksam wird,
wenn der Versicherungsnehmer in die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung im Ver-
zuge ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündi-
gung fallen fort, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder, falls die Kündigung mit
der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monats nach dem
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung
nachholt, sofern nicht der Versicherungs-
fall bereits eingetreten ist.

(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 be-
zeichneten Rechtsfolgen davon abhän-
gen, dass Zinsen oder Kosten nicht ge-
zahlt worden sind, treten sie nur ein,
wenn die Fristbestimmung die Höhe der
Zinsen oder den Betrag der Kosten
angibt.

§ 40 VVG (1) Wird das Versicherungs-
verhältnis wegen Verletzung einer Oblie-
genheit oder wegen Gefahrerhöhung auf
Grund der Vorschriften des zweiten Titels
durch Kündigung oder Rücktritt aufgeho-
ben oder wird der Versicherungsvertrag
durch den Versicherer angefochten, so
gebührt dem Versicherer gleichwohl der
Beitrag bis zum Schluss der Versiche-
rungsperiode, in der er von der Verlet-
zung der Obliegenheit, der Gefahrerhö-
hung oder von dem Anfechtungsgrund
Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung
erst in der folgenden Versicherungsperio-
de wirksam, so gebührt ihm der Beitrag
bis zur Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis we-
gen nicht rechtzeitiger Zahlung des Bei-
trages nach § 39 gekündigt, so gebührt
dem Versicherer der Beitrag bis zur Been-
digung der laufenden Versicherungspe-
riode. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs.
1 zurück, so kann er nur eine angemesse-
ne Geschäftsgebühr verlangen.

(3) Endigt das Versicherungsverhältnis
nach § 13 oder wird es vom Versicherer
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auf Grund einer Vereinbarung nach § 14
gekündigt, so kann der Versicherungs-
nehmer den auf die Zeit nach der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses
entfallenden Teil des Beitrages unter
Abzug der für diese Zeit aufgewendeten
Kosten zurückfordern.

§ 48 VVG (1) Hat ein Versicherungsagent
den Vertrag vermittelt oder abgeschlos-
sen, so ist für Klagen, die aus dem Ver-
sicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rer erhoben werden, das Gericht des
Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit
der Vermittlung oder Schließung seine
gewerbliche Niederlassung oder in
Ermangelung einer gewerblichen Nieder-
lassung seinen Wohnsitz hatte.

(2) Die nach Absatz 1 begründete Zustän-
digkeit kann durch Vereinbarung nicht
ausgeschlossen werden.

§ 51 VVG (1) Ergibt sich, dass die Versi-
cherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses (Versicherungswert) erheb-
lich übersteigt, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsneh-
mer verlangen, dass zur Beseitigung der
Überversicherung die Versicherungssum-
me unter verhältnismäßiger Minderung
des Beitrages mit sofortiger Wirkung her-
abgesetzt wird.

(2) Ist die Überversicherung durch ein
Kriegsereignis oder durch eine behörd-
liche Maßnahme aus Anlass eines Krieges
verursacht oder ist sie die unvermeidliche
Folge eines Krieges, so kann der Versiche-
rungsnehmer das Verlangen nach Ab-
satz 1 mit Wirkung vom Eintritt der Über-
versicherung ab stellen.

(3) Schließt der Versicherungsnehmer den
Vertrag in der Absicht, sich aus der Über-
versicherung einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, so ist der
Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt,
sofern er nicht bei der Schließung des
Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis
hatte, der Beitrag bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in welcher er diese
Kenntnis erlangt.

§ 55 VVG Der Versicherer ist, auch wenn
die Versicherungssumme höher ist als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet,
dem Versicherungsnehmer mehr als den
Betrag des Schadens zu ersetzen.

§ 56 VVG Ist die Versicherungssumme
niedriger als der Versicherungswert zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls (Unter-
versicherung), so haftet der Versicherer für
den Schaden nur nach dem Verhältnis der
Versicherungssumme zu diesem Wert.

§ 58 VVG (1) Wer für ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr bei mehreren Versiche-
rern Versicherung nimmt, hat jedem
Versicherer von der anderen Versiche-
rung unverzüglich Mitteilung zu machen.

(2) In der Mitteilung ist der Versicherer,
bei welchem die andere Versicherung
genommen worden ist, zu bezeich-
nen und die Versicherungssumme anzu-
geben.

§ 59 VVG (1) Ist ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr bei mehreren Versicherern
versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigun-
gen, die von jedem einzelnen Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherung
zu zahlen wären, den Gesamtschaden
(Doppelversicherung), so sind die Versi-
cherer in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass dem Versicherungsneh-
mer jeder Versicherer für den Betrag
haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem
Vertrage obliegt, der Versicherungsneh-
mer aber im Ganzen nicht mehr als den
Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis
zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der
Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen
dem Versicherungsnehmer gegenüber
vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine
der Versicherungen ausländisches Recht
Anwendung, so kann der Versicherer, für
den das ausländische Recht gilt, gegen
den anderen Versicherer einen Anspruch
auf Ausgleichung nur geltend machen,
wenn er selbst nach dem für ihn maßge-
benden Recht zur Ausgleichung ver-
pflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine
Doppelversicherung in der Absicht ge-
nommen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, so
ist jeder in dieser Absicht geschlossene
Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt,
sofern er nicht bei der Schließung des
Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis
hatte, der Beitrag bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in welcher er diese
Kenntnis erlangt.

§ 60 VVG (1) Hat der Versicherungsneh-
mer den Vertrag, durch welchen die  Dop-
pelversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Doppel-
versicherung geschlossen, so kann er
verlangen, dass der später geschlossene
Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbe-
trag herabgesetzt wird, der durch die frü-
here Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Doppelver-
sicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungen der Versicherungswert gesunken
ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehre-
ren Versicherungen gleichzeitig oder im
Einvernehmen der Versicherer geschlos-
sen worden, so kann der Versicherungs-
nehmer nur verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und
Beiträge verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung
wird erst mit dem Ablauf der Versiche-
rungsperiode wirksam, in der sie verlangt
wird. Das Recht, die Aufhebung oder die
Herabsetzung zu verlangen, erlischt,
wenn der Versicherungsnehmer es nicht
unverzüglich geltend macht, nachdem er
von der Doppelversicherung Kenntnis
erlangt hat.

§ 62 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, bei dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und dabei die Weisungen
des Versicherers zu befolgen; er hat,
wenn die Umstände es gestatten, solche
Weisungen einzuholen. Sind mehrere
Versicherer beteiligt und sind von ihnen
entgegenstehende Weisungen gegeben,
so hat der Versicherungsnehmer nach
eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu
handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheiten verletzt, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, es sei denn, dass die Verletzung
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger
Verletzung bleibt der Versicherer zur Leis-
tung insoweit verpflichtet, als der Um-
fang des Schadens auch bei gehöriger
Erfüllung der Obliegenheiten nicht gerin-
ger gewesen wäre.

§ 66 VVG (1) Der Versicherer hat die Kos-
ten, welche durch die Ermittlung und Fest-
stellung des ihm zur Last fallenden Scha-
dens entstehen, dem Versicherungsneh-
mer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwen-
dung den Umständen nach geboten war.

(2) Die Kosten, welche dem Versiche-
rungsnehmer durch die Zuziehung eines
Sachverständigen oder eines Beistandes
entstehen, hat der Versicherer nicht zu
erstatten, es sei denn, dass der Versiche-
rungsnehmer nach dem Vertrag zu der
Zuziehung verpflichtet war.

(3) Bei einer Unterversicherung sind die
dem Versicherer zur Last fallenden Kosten
nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeich-
neten Verhältnis zu erstatten.
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Auszug

§ 67 VVG (1) Steht dem Versicherungs-
nehmer ein Anspruch auf Ersatz des
Schadens gegen einen Dritten zu, so geht
der Anspruch auf den Versicherer über,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Gibt
der Versicherungsnehmer seinen An-
spruch gegen den Dritten oder ein zur
Sicherung des Anspruchs dienendes
Recht auf, so wird der Versicherer von
seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er
aus dem Anspruch oder dem Recht hätte
Ersatz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des
Versicherungsnehmers gegen einen mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Familienangehörigen, so ist der Übergang
ausgeschlossen; der Anspruch geht
jedoch über, wenn der Angehörige den
Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 VVG (1) Besteht das versicherte
Interesse bei dem Beginn der Versiche-
rung nicht oder gelangt, falls die Ver-
sicherung für ein künftiges Unternehmen
oder sonst für ein künftiges Interesse ge-
nommen ist, das Interesse nicht zur Ent-
stehung, so ist der Versicherungsnehmer
von der Verpflichtung zur Zahlung des
Beitrages frei; der Versicherer kann eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach
dem Beginn der Versicherung weg, so ge-
bührt dem Versicherer der Beitrag, den er
hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt bean-
tragt worden wäre, in welchem der Ver-
sicherer von dem Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach
dem Beginn der Versicherung durch ein
Kriegsereignis oder durch eine behörd-
liche Maßnahme aus Anlass eines Krieges
weg oder ist der Wegfall des Interesses
die unvermeidliche Folge eines Krieges,
so gebührt dem Versicherer nur der Teil
des Beitrages, welcher der Dauer der
Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg,
weil der Versicherungsfall eingetreten ist,
so gebührt dem Versicherer der Beitrag
für die laufende Versicherungsperiode.

§ 69 VVG (1) Wird die versicherte Sache
von dem Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt an Stelle des Veräußerers
der Erwerber in die während der Dauer
seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsneh-
mers ein.

(2) Für den Beitrag, welcher auf die zur
Zeit des Eintritts laufende Versicherungs-
periode entfällt, haften der Veräußerer
und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der
durch das Versicherungsverhältnis gegen
ihn begründeten Forderungen die Ver-
äußerung erst dann gegen sich gelten zu
lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt;
die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des
Bürgerlichen Gesetzbuches finden ent-
sprechende Anwendung.

§ 70 VVG (1) Der Versicherer ist berech-
tigt, dem Erwerber das Versicherungs-
verhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn der Versicherer
es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von
der Veräußerung Kenntnis erlangt.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Ver-
sicherungsverhältnis zu kündigen; die
Kündigung kann nur mit sofortiger Wir-
kung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode erfolgen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb
ausgeübt wird; hatte der Erwerber von
der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt
das Kündigungsrecht bis zum Ablauf
eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen, in welchem der Erwerber von
der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf
Grund dieser Vorschriften gekündigt, so
hat der Veräußerer dem Versicherer den
Beitrag zu zahlen, jedoch nicht über die
zur Zeit der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses laufende Versiche-
rungsperiode hinaus; eine Haftung des
Erwerbers für den Beitrag findet in diesen
Fällen nicht statt.

§ 71 VVG (1) Die Veräußerung ist dem
Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Wird die Anzeige weder von dem Erwer-
ber noch von dem Veräußerer unverzüg-
lich gemacht, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer
hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur
Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt
war, in welchem ihm die Anzeige hätte
zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn
zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt ist.

§ 79 VVG (1) Soweit nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherungsnehmers von
rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der
Versicherung für fremde Rechnung auch
die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherten in Betracht.

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten
kommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist
oder eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht tunlich
war.

(3) Hat der Versicherungsnehmer den
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den
Mangel des Auftrags dem Versicherer
nicht angezeigt, so braucht dieser den
Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen
des Versicherten geschlossen ist, nicht
gegen sich gelten zu lassen.

§ 91 VVG Bei der Gebäudeversicherung
muss die im Falle einer nicht rechtzeiti-
gen Zahlung des Beitrages nach § 39 zu
bestimmende Zahlungsfrist mindestens
einen Monat betragen.

§ 286 BGB (1) Der Schuldner hat dem
Gläubiger den durch den Verzug entste-
henden Schaden zu ersetzen.

(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs
für den Gläubiger kein Interesse, so kann
dieser unter Ablehnung der Leistung
Schadensersatz wegen Nichterfüllung
verlangen. Die für das vertragsmäßige
Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften
der §§ 346 bis 356 finden entsprechende
Anwendung.

§ 288 BGB (1) Eine Geldschuld ist während
des Verzugs mit vier vom Hundert für das
Jahr zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus
einem anderen Rechtsgrunde höhere
Zinsen verlangen, so sind diese fortzu-
entrichten.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren
Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 352 HGB (1) Die Höhe der gesetzlichen
Zinsen, mit Einschluss der Verzugszinsen,
ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften
fünf vom Hundert für das Jahr. Das Glei-
che gilt, wenn für eine Schuld aus einem
solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne
Bestimmung des Zinsfußes versprochen
sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Ver-
pflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne
Bestimmung der Höhe ausgesprochen,
so sind darunter Zinsen zu fünf vom
Hundert für das Jahr zu verstehen.
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§ 13 ZPO Der allgemeine Gerichtsstand
einer Person wird durch den Wohnsitz
bestimmt.

§ 17 ZPO (1) Der allgemeine Gerichtsstand
der Gemeinden, der Korporationen sowie
derjenigen Gesellschaften, Genossen-
schaften oder anderen Vereine und der-
jenigen Stiftungen, Anstalten und Vermö-
gensmassen, die als solche verklagt
werden können, wird durch ihren Sitz
bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts
anderes ergibt, der Ort, wo die Verwal-
tung geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemei-
nen Gerichtsstand bei dem Gericht, in
dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behör-
den, wenn sie als solche verklagt werden
können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften
dieses Paragraphen bestimmten Gerichts-
stand ist ein durch Statut oder in anderer
Weise besonders geregelter Gerichts-
stand zulässig.

§ 21 ZPO Hat jemand zum Betriebe einer
Fabrik, einer Handlung oder eines ande-
ren Gewerbes eine Niederlassung, von der
aus unmittelbar Geschäfte geschlossen
werden, so können gegen ihn alle Klagen,
die auf den Geschäftsbetrieb der Nieder-
lassung Bezug haben, bei dem Gericht
des Ortes erhoben werden, wo die Nie-
derlassung sich befindet.

§ 29 ZPO (1) Für Streitigkeiten aus einem
Vertragsverhältnis und über dessen Be-
stehen ist das Gericht des Ortes zustän-
dig, an dem die streitige Verpflichtung
zu erfüllen ist.

(2) Eine Vereinbarung über den Erfül-
lungsort begründet die Zuständigkeit nur,
wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die
nicht zu den in § 4 des Handelsgesetz-
buches bezeichneten Gewerbetreiben-
den gehören, juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen sind.



Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Auf-
gaben nur noch mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen.
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse
korrekt, schnell und wirtschaftlich ab-
wickeln; auch bietet die EDV einen besse-
ren Schutz der Versichertengemeinschaft
vor missbräuchlichen Handlungen als die
bisherigen manuellen Verfahren. Die Ver-
arbeitung der uns bekannt gegebenen
Daten zu Ihrer Person wird durch das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gere-
gelt. Danach ist die Datenverarbeitung
und -nutzung zulässig, wenn das BDSG
oder eine andere Rechtsvorschrift sie
erlaubt oder wenn der Betroffene einge-
willigt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn
dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen der speichernden
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vor-
zunehmenden Interessenabwägung und
im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrund-
lage für die Datenverarbeitung ist in Ihren
Versicherungsantrag eine Einwilligungs-
erklärung nach dem BDSG aufgenommen
worden. Diese gilt über die Beendigung
des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch – außer in der Lebens- und Unfall-
versicherung – schon mit Ablehnung des
Antrags oder durch Ihren jederzeit mög-
lichen Widerruf. Wird die Einwilligungs-
erklärung bei Antragstellung ganz oder
teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht
zu einem Vertragsabschluss. Trotz Wider-
ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklärung kann eine Daten-
verarbeitung und -nutzung in dem be-
grenzten gesetzlich zulässigen Rahmen,
wie in der Vorbemerkung beschrieben,
erfolgen.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige
wesentliche Beispiele für die Datenverar-
beitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem 
Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versiche-
rungsvertrag notwendig sind. Das sind

zunächst Ihre Angaben im Antrag (An-
tragsdaten). Weiter werden zum Vertrag
versicherungstechnische Daten wie Ver-
tragsnummer, Versicherungssumme, Ver-
sicherungsdauer, Beitrag, Bankverbin-
dung sowie erforderlichenfalls die Anga-
ben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers,
eines Sachverständigen, geführt (Ver-
tragsdaten). Bei einem Versicherungsfall
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden
und ggf. auch Angaben von Dritten zum
Versicherungsfall (Vertragsdaten).

2. Datenübermittlung an 
Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer
wird ein Versicherer stets auf einen Aus-
gleich der von ihm übernommenen Risi-
ken achten. Deshalb geben wir in vielen
Fällen einen Teil der Risiken an Rückver-
sicherer im In- und Ausland ab. Diese
Rückversicherer benötigen ebenfalls ent-
sprechende versicherungstechnische An-
gaben von uns, wie Versicherungsnum-
mer, Beitrag, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos und Risikozuschlags,
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien.
Soweit Rückversicherer bei der Risiko-
und Schadenbeurteilung mitwirken, wer-
den ihnen auch die dafür erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rück-
versicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie ebenfalls entsprechende Daten
übergeben.

3. Datenübermittlung an andere 
Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz
hat der Versicherte bei Antragstellung,
jeder Vertragsänderung und im Schaden-
fall dem Versicherer alle für die Einschät-
zung des Wagnisses und die Schaden-
abwicklung wichtigen Umstände anzuge-
ben. Hierzu gehören z. B. frühere Versi-
cherungsfälle oder Mitteilungen über
gleichartige andere Versicherungen
(beantragte, bestehende, abgelehnte
oder gekündigte). Um Versicherungs-
missbrauch zu verhindern, eventuelle
Widersprüche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklären oder um Lücken bei
den Feststellungen zum entstandenen
Schaden zu schließen, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft
zu bitten oder entsprechende Auskünfte
auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fäl-
len (Doppelversicherungen, gesetzlicher
Forderungsübergang sowie bei Teilungs-

abkommen) eines Austausches von per-
sonenbezogenen Daten unter den Ver-
sicherern. Dabei werden Daten des Be-
troffenen weitergegeben, wie Name und
Anschrift, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos, oder Angaben zum Scha-
den, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrags oder eines
Schadens kann es notwendig sein, zur
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklä-
rung des Sachverhalts oder zur Verhinde-
rung von Versicherungsmissbrauch An-
fragen an den zuständigen Fachverband
bzw. an andere Versicherer zu richten
oder auch entsprechende Anfragen an-
derer Versicherer zu beantworten. Dazu
bestehen bei den Fachverbänden zentra-
le Hinweissysteme.

Solche Hinweissysteme gibt es z. B. beim
Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. Die Aufnahme in
diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit
dem jeweiligen System verfolgt werden
dürfen, also nur, soweit bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

Beispiel bei Sachversicherungen: 

Aufnahme von Schäden und Personen,
wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn
aufgrund des Verdachts des Versiche-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt
wird und bestimmte Schadensummen
erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung,
Verhinderung weiteren Missbrauchs.

5. Datenverarbeitung in und außer-
halb der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B.
Lebens-, Sachversicherung) und andere
Finanzdienstleistungen (z. B. Kapitalanla-
gen) werden durch rechtlich selbstständi-
ge Unternehmen betrieben. Um den Kun-
den einen umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten zu können, arbeiten die
Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzel-
ne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso
oder die Datenverarbeitung. So wird z. B.
Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Verträge mit verschiedenen
Unternehmen der Gruppe abschließen;
und auch Ihre Versicherungsnummer, die
Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum,
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Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, werden in einer zentralen
Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B.
Name, Adresse, Vertragsnummer, Konto-
nummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) von allen Unternehmen der Gruppe
abfragbar. Auf diese Weise kann ein-
gehende Post immer richtig zugeordnet
und bei telefonischen Anfragen sofort
der zuständige Partner genannt werden.
Auch Geldeingänge können so in Zwei-
felsfällen ohne Rückfragen korrekt ver-
bucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen
nur von den Versicherungsunternehmen
der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung
und Betreuung des jeweiligen Kunden
durch die einzelnen Unternehmen ver-
wendet werden, spricht das Gesetz auch
hier von „Datenübermittlung“, bei der die
Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes zu beachten sind. Branchen-
spezifische Daten – wie z. B. Gesundheits-
oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen
unter ausschließlicher Verfügung der
jeweiligen Unternehmen. Unserer Unter-
nehmensgruppe gehören zur Zeit folgen-
de Unternehmen an:

Condor Allgemeine Versicherungs-AG

Condor Lebensversicherungs-AG

Optima Versicherungs-AG

Optima Pensionskasse AG

Daneben arbeiten unsere Versicherungs-
unternehmen und Vermittler zur umfas-
senden Beratung und Betreuung ihrer
Kunden in weiteren Finanzdienstleistun-
gen (z. B. Kapitalanlagen) auch mit Kredit-
instituten und Kapitalanlagegesellschaf-
ten zusammen. Zurzeit kooperieren wir
mit:

Condor Dienstleistungs-GmbH

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der
gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen 
Produkte und der weiteren Betreuung
der so gewonnenen Kunden. So vermit-
teln z. B. die Kreditinstitute im Rahmen
einer Kundenberatung/-betreuung Ver-
sicherungen als Ergänzung zu den einzel-
nen Finanzdienstleistungsprodukten. Für
die Datenverarbeitung der vermittelnden
Stelle gelten die folgenden Ausführungen
unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Versicherungs-
vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten
sowie im Rahmen des sonstigen Dienst-
leistungsangebots unserer Unterneh-
mensgruppe bzw. unseres Kooperations-
partners werden Sie durch Ihren Vermitt-
ler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen
berät. Vermittler in diesem Sinn sind
neben Einzelpersonen auch Vermitt-
lungsgesellschaften sowie im Rahmen der
Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistun-
gen auch Kreditinstitute und Kapitalanla-
gegesellschaften u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß
erfüllen zu können, erhält der Vermittler
zu diesen Zwecken von uns die für die
Betreuung notwendigen Angaben aus
Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträ-
ge, Art des Versicherungsschutzes und
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle
und Höhe von Versicherungsleistungen,
sowie von unseren Partnerunternehmen
Angaben über andere finanzielle Dienst-
leistungen. Ausschließlich zum Zweck von
Vertragsanpassungen in der Personen-
versicherung können an den zuständigen
Vermittler auch Gesundheitsdaten über-
mittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nut-
zen selbst diese personenbezogenen
Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung des Kunden. Auch
werden sie von uns über Änderungen der
kundenrelevanten Daten informiert.
Jeder Vermittler ist gesetzlich und ver-
traglich verpflichtet, die Bestimmungen
des BDSG und seine besonderen Ver-
schwiegenheitspflichten (z. B. Berufs-
geheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Ver-
mittler ist Ihnen bekannt. Endet seine
Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B.
durch Kündigung des Vermittlervertra-
ges), regelt das Unternehmen Ihre Be-
treuung neu.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterun-
gen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem
Bundesdatenschutzgesetz neben dem
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein
Recht auf Auskunft sowie unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung
Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte
und Erläuterungen wenden Sie sich bitte
an den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten Ihres Versicherers.  Richten Sie
auch ein etwaiges Verlangen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung wegen der beim Rückversiche-
rer gespeicherten Daten stets an ihn.
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